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VORWORT 

Umwcltschutz bedeutet harte Arbeit. Entscheidendes 
ist in den letzten Jahren bewegt. wirksame Maünahrnen 
sind getroffen worden. Vieles bleibt aber auch noch zu 
tun. Das gilt für alie Felder des Umweltschutzes - von 
der Luftreinhaltung bis hin zum neuen Umweltrnedium 
,,Bodenschutz". 

Wir werden unsere vorausschauende Urnweltpolitik 
zielbewui3t fortsetzen. Richtschnur sind Stetigkeit, 
Wirksamkeit und Berechenbarkeit unseres Handeins. 

Der Tag der Umwelt 1985, der weitweit am 5. Juni eines 
jeden Jahres begangen wird, gibt Anlali, Bilanz zu 
ziehen und ,,Soll und Haben" der bisher geleisteten 
Arbeit aufzulisten. Das vorliegende Taschenbuch ver-
mittelt dem Burger ein verläI3liches Bud über Leitlinien, 
Schwerpunkte und Perspektiven der Umweltpolitik. 
Denn ohne den Burger Iäuft im Umweltschutz nichts. 
Staat, BUrger und alle gesellschaftlichen Gruppen müs-
sen an einern Strang ziehen, urn die Zukunftsaufgabe 
,,Umweltschutz" zu bewãltigen. Dies sind wir uns und 
den nach uns kommenden Generationen schuldig. 

Dr. Friednch Zimmermann 
Bundesminister des Innern 
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Leitlinien 

Der Schutz der Umwelt 1st neben der Sicherung des 
Friedens die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. 

Dies hat der Bundesminister des Innern in der Erklä- 
rung ,,Unsere Verantwortung fUr die Umwe1t' am 
15. September 1983 für die Bundesregierung bekraftigt. 

Die Bundesregierung handelt danach. Sie hat auf alien 
Feklern des Umweltschiitzes MaBnahmen ergriffen und 
eingeleitet. Viele dieser MaBnahmen greifen bereits. 

Für die Bundesregierung ist der Umweltschutz keine 
Ideologie, sondern eine Sachaufgabe von hohem Rang. 
Sie erfordert rationales Vorgehen, Tatkraft und Durch-
haltevermOgen, aber auch Engagement unci Kreativität. 

Umweltschutz beiBt nicht Ablehnung der Technik, son 
dern verantWortungsbewuBter Umgang mit der Tech-
nik. Es kommt darauf an, die Errungenschaften von 
Wissenschaft and Technik zum Nutzen der Umwelt 
einzusetzen. 

Umweltschutz heiBt nicht Ablehnung des Fortschritts, 
sondern umweltvertragliche Gestaltung der Zukunft in 
der modernen Industriegesellschaft. 
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Umweltschutz ist nicht nur eli Gebot ökologischer, 
sondern such em Gebot ökonomiseher Vernunft. 

Die Umweitdimension wirtschaftlicher Tatigkeit wird 
heute weitweit geseben, insbesondere von den führen-
den Wirtschaftsnationen derwestlichen Welt. 

Umweltschutz bedeutet Standort- and Rohstoffvor-
sorge. Ohne Umweftschutz hätte z. B. die Kohie keine 
Zukunft. Ohne Umweltschutz ware die Neuansiedlung 
oder Erweiterung von Industriebetrieben vielerorts 
nicht mehr möglich. 
Umweltschutz tragt zur Modernisierung von Produk-
tionsverfahren und Produkten bei. Die Umstellung auf 
das umweltfreundliche Auto macht das deutlich. 
Umweltschutz sichert damit die Grundlagen für eine 
fortschrittliche, wettbewerbsfahige Industrie. 
Umweltschutz bedeutet für die Wirtschaft eine Chance. 
Umweltschutz erOffnet wachstumstrachtige Märkte im 
In- und Ausland. Die Umweltschutzindustrie in der 
Bundesrepublik Deutschland mit mehr als 16 Mrd, DM 
Umsatz im Jahr und 180000 Beschaftigten in mehr als 
1000 Betrieben ist dafür Beweis. 

Umweltschutz sichert Arbeitsplatze. Für den Umwelt-
schutz sind nach Feststellung des ifo-Wirtschaftsfor-
schungsinstituts insgesamt über 400000 Menschen tätig. 

Umweltschutz erfordert erhebliche Aufwendungen. 
Ubersehen werden vielfach die Kosten aus Umweltschä-
den, die durch konsequenten Umweltschutz vermieden 
werden können. Die Kosten der Umweltverschmutzung 
und damit den Nutzen des Umweltschutzes festzustellen 
and zu bewerten, ist eine wichtige Aufgabe kunftiger 
Umweltforschung. 
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Es entspricht unserer marktwfrtschaftlichen Ordnung, 
daR jeder einzelne Verursacher seine Verantwortung 
wahrnimmt und die notwendigen Umweltschutz-
maflnahmen durchfiihrt und finanziert. 

Wichtig ist, daB das Eigeninteresse der Verursacher 
geweckt wird und ihnen Entscheidungsspielraume gege-
ben werden. Nur auf diese Weise wird die Kreativität 
freigesetzt, die zu wirksamen und zugleich kostengUnsti-
gen Losungen zum Schutz der Umwelt fUhrt. 

Die Bundesregierurig betreibt eine •  konsequente, am 
Vorsorgegrundsatz orientierte Umweltpolitik. Sie stelit 
damit hohe Anforderungen an die Wirtschaft. 

Sie halt es für geboten, die Wirtschaft frUhzeitig Uber 
ihre umweltpolitischen Ziele zu unterrichten und ihr 
damit Iangfristige, verläfihiche Planungsgrundlagen zu 
geben. 

Die Bundesregierung erwartet von der Wirtschaft, daB 
sie ihrer Verantwortung für die Bewaltigung der 
Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft gerecht wird 
und ihre innovative und finanzielle Leistungskraft auch 
in den Dienst des Umweltschutzes steilt. 

Wirksamer Umweltschutz erfordert die Mitwirkung 
after Burger und aller Gruppen der Gesellschaft. 

Das UmweltbewuBtsein in der BevOlkerung ist erfreu-
lich hoch. Drei Viertel halten den Umweltschutz für 
eine vorrangige politische Aufgabe. 
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Umwettengagement darf sich nicht nur in Forderungen 
äuBern. Vielmehr muI3 jeder auch selbst semen Beitrag 
leisten. 

Jedem einzelnen BUrger bieten sich in seinem Einflul3-
bereich viele Möglichkeiten zu umweltschonendem Ver-
halten. Hinweise und Anregungen geben staatliche and 
kommunale Stellen, private Organisationen und die 
Medien. 

Diese Mogfichkeiten mUssen in Zukunft noch starker 
genutzt werden. 

Wirksamer Umweltschutz erfordert die Zusammen-
arbeit über Staatsgrenzen und über ideologische 
Grenzen hinweg. 

Denn Umweltbelastungen machen an Grenzen nicht 
halt. 

Das zeigen ganz besonders die Waldschäden and die 
Belastung von grenzuberschreitenden Gewässern und 
Meeren. 

Notwcndig sind vor allem gemeinsame Anstrengungen 
in Europa. 

Dabei macht die Lage der Bundesrepublik Deutschland 
in der Mitte Europas, ihre extrem dichte Besiedelung 
und hohe Industrialisierung es in vielen Fallen erforder-
lich, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und Initiativen 
dort zu ergreifen, wo andere Staaten noch keinen Hand-
lungsbedarf sehen. 
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Schwerpunkte der Umwe1to1itik 

Luftreinhaltung 

In der Umweltpolitik der Bundesregierung hat die Luft-
reinhaltung Vorrang. 

Die Belastung der Luft mit Schadstoffen ist in den 
letzten Jahrem nicht weiter angewachsen, sondern in 
Teilbereichen sogar zuruckgegangen. Die Bundesregie-
rung wird sich aber mit dem insgesamt hohen Bela-
stungsniveau nicht abfinden. 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit, die Bewah-
rung der (Dkosysteme unci die Erhaltung von Bauten, 
nicht zuletzt von historischen Baudenkmälern erfordern 
alle Anstrengungen zur Verminderung der Luftbela-
stung. Das macht ganz besonders die besorgniserre-
gende Entwicklung der Waldsehäden deutlich. 

Die Bundesregierung baut mit einem breit angelegten 
Programm die Luftverschmutzung konsequent ab. Sie 
fdhrt eine gezielte Vorsorgepolitik durch, die an den 
Quellen der Luftverunreinigungen ansetzt und die 
Schadstoffbelastungen Schritt für Schritt vermindert. 
Sie erfaBt alle Verursachergruppen - Energieerzeu-
gung, Industrie, Haushalte und Verkehr. 

Die Bundesregierung wird ihre Luftreinhaltepolitik in 
den nächsten Jahren konsequent fortsetzen. 
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GroLSfeuerungsanlagen- Verordnung 

Zentrale Bedeutung für die Luftreinhaltung hat die 
GroBfeuerungsanlagen-Verordnung, die am 1. Juli 1983 
in Kraft getreten ist. 

Von Grol3feuerungsanlagen geht der gr6I3te Teil der 
Schwefeldioxidemissionen und der zweitgr6l3te Teil - 
nach den Kraftfahrzeugen - der Stickstoffoxidemissi-
onen aus. Diese beiden chemisclien Verbindungen und 
ihre Umwandlungsprodukte werden im Zusammenwir-
ken mit anderen Schadstoffen und EinfluBfaktoren für 
die Waldschäden verantwortlich gemacht. 

Durch die Orol3feuerungsanlagen-Verordnung werden 
die Schadstoffemissionen aller mit fossilen Brennstoffen 
(Kohie, Ol, Gas) befeuerten Anlagen ab 50MW Feue-
rungswarmeleistung (bei Gas ab 100 MW) scharfen 
Emissionsbegre.nzungen unterworfen. ErfaJ3t werden 
auch bereits in Betrieb befindliche Anlagen (Altanla-
gen), die wegen ihrer relativ hohen spezifischen Emis-
sionswerte in besonderem Mafie an der Luftbelastung 
beteiligt sind. 

Heute kann bereits festgestellt werden: 

Die Grol3feuerungsanlagen-Verordnung erfUllt die in 
sie gesetzten Erwartungen. Die Sanierung der Altanla-
gen jst auf breiter Front in Gang gesetzt. 

Die Unternehmen der Offentlichen Stromversorgung 
werden knapp 75 % der Kraftwerkskapazitat ihrer 
Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke mit insgcsamt 
37000 MW mit Anlagen zur Rauchgasentschwefelung 
nachr(isten. Der Rest, etwa 12000 MW, wird stillgelegt. 
Bis 1988 erwartet allein die Elektrizitätswirtschaft aus 
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ihren Anlagen eine Verminderung der jährlichen S0 2-

Emissionen urn 1 Mio. Tonnen, bis 1993 sogar urn 1,2 
Mio. Tonnen. 

Mit der Grol3feuerungsanlagen-Verordnung wird auch 
eine erhebliche Verminderung der Stickstoffoxidernis-
sionen erreicht. 

In Verbindung mit dem BesehiuB der Urnweltminister 
von Bund und Ländern vom April 1984, der für Stick-
stoffoxide einen einheitlichen Volizug entsprechend 
dem Stand der Technik vorsieht, wird die Verordnung 
die Emissionen von jãhrlich ca. 1 Mio. Tonnen Stick-
stoffoxide aus GroBfeuerungen urn Ca. 70 % bis spate-
stens 1993 senken. 

Die Bundesregierung sieht dieses positive Ergebnis als 
einen beachtlichen  Erfoig ihrer Bemuhungen urn eine 
Verbesserung der Emissionssituation bci Schwefeldio-
xid und Stickstoffoxiden an. 

Von den rd. 20 Mrd. DM an Investitionen, die die 
Grofifeuerungsanlagen-Verordnung in einem Jahrzehnt 
bei der Wirtschaft auslöst, geht ein kraftiger Investi-
tionsschub mit erheblichen positiven Auswirkungen auf 
Wachstum und Beschaftigung aus. 

Novefliezung der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luff (TA Luff) 

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu verstärk-
ter Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
dutch Luftschadstoffe ist die Novellierung der TA Luft. 
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Am 1. März 1983 ist die Novellierurig der 1rnmission.-
werte der TA Luff (Teil 2) in Kraft getreten. Die Vor-
schriften verbessern nicht riur erheblich den Schutz der 
menschlichen Gesundheit, sie schützen erstmals auch 
besonders empfindliche Pflanzen und Tiere sowie 
Lebens- und Futtermittel. 

Derzeit wird der Ernissionsteil der TA Luff (Teil 3), der 
die Emissionsbegrenzungen für alle genehmigungsbe-
dUrftigen Anlagen (auBer den GroBfeuerungsanlagen) 
regelt, an den fortgeschrittenen Stand der Technik 
angepaBt. Die Novellierung erfaBt praktisch die 
gesamte Industrie, z. B. Stahiwerke, Bleihutten, Hoch-
Ofen, Kokereien, Zementwerke, Chemieanlagen, Mine-
ra101raffinericn sowie die nicht von der GroBfeuerungs-
anlagen-Verordnung erfaBten Feucrungsanlagen der In-
dustrie. 

Diese Novelle zur TA Luft ist das wesentliche Regel-
werk auf dem Gebiet der Luftreinhaltung. Sie setzt 
MaBstäbe, die auch in den internationalen Bereich bin-
einwirken. 

Die Novelle strebt vor allem folgende wesentliche Ver-
besserungen an: 

* Bei besonders kritischen staubfOrmigen Emissionen 
wie BJei, Cadmium, Nickel, Quecksilber, Zyaniden, 
Fluoriden werden die Grenzwerte nach dem Grad 
der Schädlichkeit gestaffelt festgelegt. 

* Die Liste der rund 120 organischen Verbindungen 
wird auf den neuesten Stand gebracht; die Grenz-
werte für Emissionen werden herabgesetzt. Die 
Emissionen von Stoffen, die sowohl schwer abbau-
bar und leicht anreicherbar als auch von hoher Toxi- 
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zität oder sonst besonders umweltschädlich sind 
(z. B. Dibenzodioxine und Dibenzofurane, polychlo-
rierte Biphenyle) müssen so weit wie moglich 
begrenzt werden. 

* Für kleinere Feuerungsanlagen werden die Emis-
sionswerte für Schwefeldioxid und Stickstoffoxide in 
enger Anlehnung an die GroBfeuerungsanlagen-
Verordnung und den BeschluB der Umweltminister-
konferenz zur Stickstoffoxidbegrenzung festgelegt. 

* Die Verfahren zur Messung und Beurteilung von 
Emissionen werden entsprecliend dem Vorbild der 
GroBfeuerungsanlagen-Verordnung fortgeschrie-
ben, urn die Uberwachung der Anlagen zu ver-
bessern. 

Besondere Bedeutung kornmt einer Regelung für Alt-
anlagen zu. Parallel zu den Uberlegungen, die bei der 
laufenden Novellierung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes angesteilt werden (s. unter 3.), ist für die TA 
Luft entsprechend dem heutigen Kenntnisstand eine 
Konzeption entwickelt worden, die sich an folgenden 
Elementen orientiert: 

* Bei der Nachrustung von Altanlagen soil grundsatz-
lich der Emissionswert für Neuaniagen gefordert 
werden. Der Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit ist 
im Einzelfali zu beachten. 

* Nachtragliche Anordnungen sollen so recbtzeitig 
getroffen werden, daB die UmrUstung von Aitanla-
gen, die auf Dauer betrieben werden sollen, im 
Regelfall nach fUnf Jahren abgeschlossen ist. 

* Die TA Luft führt als neuartiges marktwirtschaft-
liches Instrument eine Kompensationsregelung für 
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Altanlagen em. Danach kann die zustandige 
BehOrde unter bestimmten strengen Voraussetzun-
gen für einen begrenzten Zeitraum von einer nach-
traglichen Anordnung zur Nachrüstung einer Altan-
lage absehen, wenn zum Ausgleich die Emissionen 
an einer benachbarten Anlage in einem weiterge-
henden Umfang vermindert werden, als dies durch 
ordnungsrechtliche MaBnahmen erreichbar ware. 

Die mit der Kompensationslosung eröffnete Flexibi-
lität wird die Unternehmen dazu anreizen, neue 
technologisehe LOsungen in der Luftreinhaltung zu 
finden und einzusetzen. 

Im Zusammenhang mit der Novcllierung der Emissions-
werte der TA Luft wurde bereits die Verordnung über 
genehmigungsbedurftige Aniagen (4. BimSchV) umfas-
send geandert. Die. Neufassung berucksichtigt starker 
als bisher, in weichem Mal3e die Anlagen zur Luftbela-
stung beitragen. 

Noveliierung des Bundes-lmmissionsschntzgesetzes 
(OJmSchG) 

Mit der Novellierung des Bundes-Immissioiisscbutzge-
setzes soil vor allem die Sanierung von Altanlagen, die 
in besonderem MaBe an der Luftverunreinigung betei-
ligt sind, vorangetrieben werden. 

Der Bundesminister des Innern hat bereits im Februar 
1984 den Entwurf, eines Gesetzes zur Anderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorgelegt. Im 
Anschlul3 hieran hat der Bundesrat im Mai 1984 zwei 
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Gesetzentwürfe beschlossen, die Anderungvorsch1age 
zur Aniagensanierung und Abwarmeverwertung enthal-
ten. Die Bundesregierung hat unter Dariegung ihrer 
Auffassung diese Gesetzentwürfe des Bundesrates dern 
Deutschen Bundestag zugeleitet, der seine Beratungen 
inzwischen aufgenommen hat. 

Angestrebt wcrden insbesondere fotgende Verbesse-
rungen: 

Anlagensaniening 

Bei Altanlagen soil die Eingriffsschweile fur nachtrag-
liche Anordnungen gesenkt wercien. Bisher scheiterten 
die Behörden hierbei haufig an dern Erfordernis des 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 BImSchG, wonach die angeordnete 
MaBnahme thr den Anlagenbetreiber wirtschaft1ich 
vertretbar" sein muB. MaBstab soft künftig der Grund-
satz der VerhaltnismaBigkeit sein. 

Darüber hinaus wird erwogen, das Gesetz urn eine 
rechtliche Verankerung der Altanlagensanierungskon-
zeption zu erweitern, wie sie im Rahmen der Novelle 
zur TA Luft vorgesehen ist (s. oben, 2.). 

Abwärmeverwertung 

Angestrebt wird ferner die erweiterte Nutzung vorhan-
dener EnergieeinsparungsmOglichkeiten, Genehmi-
gungsbedurftige Anlagen soilen künftig so errichtet und 
betrieben werden, daB die entstehende Wärme wieder 
genutzt wird. 
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EinfAhrung des umweltfreundlichen Autos 

Mehr als die Hälfte der in der Bundesrepublik Deutsch-
land emittierten Stickstoffoxide und rd. 40 % der Koh-
lenwasserstoffe stammen aus den Abgasen von Kraft-
fahrzeugen. Beide Luftschadstoffe sind mit für die Ent-
stellung der Waldschãden verantwortlich. 

Die Bundesregierung hat mit ihren Initiativen zur Em-
führung des umweltfreundlichen Autos und von blei-
freiem Benzin die Weichen für eine drastische Senkung 
dieser Emissionen gesteilt. Die von ihr durchgesetzten 
Mal3nahmen werden die vorn Benzin ausgehenden 
Bkiemissionen langfristig auf Null senken und die 
Emissionen der von Kfz ausgehenden Schadstoffe im 
Vergleich zum Beginn der 70er Jahre urn rd. 90 % 
verringern. 

Mit der im März d. J. erreichten Einigung in der EG hat 
die Bundesregierung elnen entscheidenden Durchbrucli 
für die Luftreinhaltung in ganz Europa erzielt. Die 
Einigung innerhaib der EG bedeutet auBerdem Rechts-
sicherheit für die Käufer umweltfreundlicher Autos, für 
die Automobilindustne und die Mineralölwirtschaft. Sie 
bedeutet auch Sicherung der Arbeitsplätze in der Auto-
mobilindustrie, von der jeder siebte Arbeitsplatz abhãn-
gig ist. 

Die von der Bundesregierung beschlossene Einfuhrung 
des umweltfreundljchen Autos wird von der Wirtschaft 
mitgetragen und von der Bevolkerung bereits realisiert. 
Schon heute bieten alle Hersteller schadstoffarme Kfz-
Modelle an. Bereits in den ersten drei Monaten d. J. 
sind Ca. 13000 Katalysator-Fahrzeuge einschliel3lich 
Fahrzeugen mit ,,Beipack" verkauft worden. 
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EG-weite Einführung des umweltfreundlichen Autos 
und von bleifreiem Benzin 

Im März 1985 wurden im Umweltministerrat der EG 
folgende Ergebnisse erzielt 

* Bereits ab 1. Juli 1985 begirint in Europa die freiwil-
lige Einführungsphase des umweltfreund(ichen 
Autos. Die Kommission hat keine Einwände dage-
gen erhoben, daB in der Bundesrepublik Deutsch-
land Steuererleichterungen als Kaufanreiz gewahrt 
werden (s. unter b.). 

* Ab 1, Oktober 1988 wird das umweltfreundliche 
Auto EG-weit eingeführt. 

* Die Richtlinie über bleifreies Benzin konnte verab-
schiedet werden. 
Damit ist diese wichtige Voraussetzung für die Em-
fuhrung bleifreien Benzins und damit für die Nut-
zung der modernen Katalysatortechnologie EG-weit 
geschaffen. Aufierdem wurde damit auch erstmals 
ein einheitliches Euro-Superbenzin vereinbart. 

Tm einzelnen sieht die BrUsseler Einigung folgendes vor: 

* Neufahrzeuge neuer Modelle von über 21 Hubraum 
müssen ab 1. Oktober 1988 eine netie, scharfe euro-
paisciie Abgasnorm einhalten, die im Juni von der 
EG noch im Detail festzulegen ist. Diese neue euro-
paische Norm muB in ihren Umweltauswirkungen 
den von der Bundesregierung angestrebten US-
Abgaswerten gleichwertig sein. 

* Ein Jahr später wird diese Regelung für alle Neu-
fahrzeuge über 2 1 verbindlich, also auch für die dann 
bereits auf dem Markt befindlichen Modelle. 
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* Fur die Fahrzeuge von 1,4 bis 2,01 Hubraum wird 
mit einer zeitlichen Versetzung ab 1. Oktober 1991 
bei neuen Modellen bzw. ab 1. Oktober 1993 bei 
alien Neufahrzeugen eine neue europäische Norm 
verbindlich, die in ihren Auswirkungen auf die 
Umwelt ebenfalls den US-Werten gieichwertig scm 
muB. 

* Für die Fahrzeuge unter 1,41 werden verschärfte 
Werte in zwei Stufen eingefuhrt: 
Als 1. Stufe ist ab 1990/1991 ebenfalls eine eigene 
europäische Norm vorgesehen, die eine cteutliche 
Verbesserung urn Ca. 30 % gegenuber den derzeit 
geltenden EG-Grcnzwerten bringt. 

1987 muB die EG über eine 2., wesentlich ver-
schärfte Stufe beschliel3en, die spatestens 1993 für 
alle neuen Modelle bzw. 1994 für alle Ncufahrzeuge 
verbjndlich werden wird. Die Werte dieser 2. Stufe 
müssen in ihren Auswirkungen auf die Umwelt - 
ebenso wie bei den grol3eren Fahrzeugen - den US-
Werten gleichwertig sein. 

Die gefundene gesamteuropaische Lösung ist auch für 
den Umweltschutz wesentlich wirksamer als ein vorge-
zogener nationaler Alleingang mit all semen handeis-
unci wirtschaftspolitischen Risiken. 

Das wird durch folgende Fakten beIegt 

* National hättc nur der Kraftfahrzeugbestand der 
Bundesrepublik Deutschiand VOfl Ca. 23 Mb. Pkw 
mit dem entsprechenden Zuwachs der nächsten 
Jahre erfaBt werden kOnnen. 
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* National nicht erfai3t worden wären die Millionen 
ausländischer Fahrzeuge, die jährlich von auslãndi-
schen Touristen fur den Transitverkehr oder für 
einen Urlaub in der Bundesrepublik Deutschland 
genutzt werden. Hinzu komint noch der Berufsver-
kehr aiis dein Auslarid. 

* EG-weit werden jetzt fast 100 Mio. Fahrzeuge erfafit 
mit den entsprechenden Zuwachsraten in diesen 
Ländern. 

Steuerliche Maflnahmen zur Forderung des 
umwettfreundlichen Autos 

Zur Beschleunigung der Einfuhrung des umweltfreund-
lichen Autos halt die Bundesregierung Anreize für den 
Käufer durch Steucrvorteile bei der Kfz-Steuer für er-
forderlich. 
Die Beschlüsse der EG setzen dafur folgenden Rahmen: 

* Fahrzeuge über 1,41 Hubraurn konnen mit einem 
Hochstbetrag von 2200,—DM bis zu sieben Jahren 
von der Kraftfahrzeugsteuer freigestelit werden, 
wenn sie die neue europäische Nonn, die in ihren 
Auswirkungen auf die Umwelt den US-Werten ent-
spricht, erfüllen. 

Die steuerliche FOrderung kann auth für Kraftfahr -
zeuge gewährt werden, die bereits heute die US-
Grenzwerte einhalten. 

* Fahrzeuge unter 1,41 Hubraum kOnnen ebenfalls 
steuerlich mit einem Betrag bis zu 750,—DM gcfor-
dert werden, wenn sie die Grenzwerte der 1. Stufe 
urn mindestens 15 % unterschreiten. 
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Dieser Wert kann von den derzeit auf dem Markt 
befindlichen Modellen - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - nicht ohne zusätzliche technische MaB-
nahmen erreicht werden. Er erfordert zumindest em 
sehr effektives Abgasruckführungssystem oder ähn-
liche technische Konzepte, wenn nicht sogar den 
Katalysator. 
Uber eine steuerliche Forderung der Stufe 2 wird die 
Bundesrcgierung entscheiden, wenn 1987 die Grenz-
werte für diese Stufe von der EG beschlossen wor-
den sind. 

Die Bundesregierung hat unverzuglich dir Konzept der 
steuerlichen Förder-Mafinahmen dem EG-BeschluB 
angepafit. Bundestag und Bundesrat haben die Ge-
setzesãnderiing im April d. J. beschlossen. 

Die neuen Bestimmungen treten am 1. Juli 1985 in 
Kraft. Das heiBt: Die BegUnstigung schadstoffarmer 
Pkw gilt dann sofort. Für konventionelle Fahrzeuge 
steigt die Kfz-Steuer am 1. Januar 1986. 

Dieselfahrzeuge erhalten die Hälfte der für Pkw mit 
Ottomotoren vorgesehenen Steuervergiinstigungen. 

Auch die Umrüstung von Altfahrzeugen wird entspre-
chend dem Ausmafi der Schadstoffverminderung durch 
ein zeitlich abgestuftes System von Steuerbefreiungen 
mid -ermafiigungen gefordert. 

Versorgung mit bleifreiem Benzm 

Voraussetzung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit 
Dreiwegkatalysator ist clas ausreichende Angebot an 
bleifreiem Benzin. 
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Die im Mãrz 1985 von der EG verabschiedete Benzin-
Blei-Richtlinie hat die Grundlage dafdr geschaffen, daB 
in ganz Europa bleifreies Benzin ab sofort angeboten 
werden kann. DarUber hinaus haben sich die EG-Staa-
ten verpflichtet, ab 1. Oktober 1989 bleifreies Benzin in 
ausreichender Menge anzubieten. 

Die Bundesregierung hat bereits durch Anderung der 
Benzinqualitätsangaben-Verordnung, die seit 1. Sep-
tember 1984 in Kraft ist, die Voraussetzungen für das 
Angebot bleifreien Benzins in der erforderlichen Quali-
tat (DIN 51 607) geschaffen. Auf dieser Grundlage sind 
in der Bundesrepublik Deutschland schon mehr als 
1200 bleifrei-Tankstellen eingerichtet worden. Bis Ende 
des Jahres wird mit rnehr als 2000 Zapfsaulen, davon 
272 an Autobahnen, ein flãchendeckendcs Netz zur 
Verfugung stehen. 

Osterreich, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, 
Luxernburg, Dänemark, Schweden, Norwegen und die 
DDR (Transitstrecken) bieten ebenfails schon heute 
blcifreies Benzin an. In Italien wird es im Sommer 1986 
an den Hauptverkehrswcgen bleifreics Benzin geben. 
Auch verschiedene osteuropäische Lander (CSSR, 
Jugoslawien, Ungarn) haben ab 1986 Zusagen gemacht; 
in der Sowjetunion wird bereits heute für Auslãnder 
bleifreies Benzin angeboten. 

Die Bundesregierung halt es für erforderlich, den Aus-
bau des Bleifrei-Tankstellennetzes weiter zu fördern. 
Sie hat daher eine Anderung des Mineralölsteuergeset-
zes beschlossen, die seit dem 1. April 1985 in Kraft ist. 
Danach ist die Mineralölsteuer für unverbleites Benzin 
urn 2 Pfg. gesenkt und die Mineralölsteuer für bleihalti-
ges Benzin urn 2 Pfg. je Liter erhOht worden. Ziel ist es, 
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die Mehrkosten für bleifreies Benzin auszugleichen. Die 
Bundesregierung erwartet, daB die Mineralölindustrie 
die Steuersenkung in vollem Umfang an den Verbrau-
cher weitergibt. Sie erwartet vorn Autofahrer, daB er 
verstärkt vom Angebot bleifreien Benzins Gebrauch 
macht. Das gilt insbesondere für die Fahrer von Kfz 
neuerer Bauart, die auf Normalbenzin ausgelegt sind; 
diese vertragen in vielen Fallen auch bleifreies Benzin. 

Urn den mittelständischen Tankstellen die Finanzierung 
der Umstellung auf bleifreies Benzin zu erlcichtern, hat 
der Bunclesminister für Wirtschaft - zusätzlich zu den 
generellen Mittelstandshilfen des Bundes und der Lan-
der - im Rahmen der Ansätze des ERP-Wirtschafts-
plans neben dem ERP-Regionalprogramm auch das 
ERP-Standortprogramm für den Ausbau dieser Tank-
stellen geOffnet. 

Daruber hinaus werden 1985/1986 direkte Investitions-
zuschüsse in Höhe von 20 Mio. DM bereitgestellt. 
Anträge konnen beim Bundesamt für gewerbliche Wirt-
schaft gesteilt werden. 

Dieselmotore 

Dieselmotore haben hinsichtlich ihrer gasfOrmigen 
Schadstoffe ein wesentlich besseres Emissionsverhalten 
als Ottomotoren. Anders ist es bei den Partikelemissio-
nen (RuB). Sic sollen durch bestehende bzw. noch zu 
erarbeitende internationale und nationale Vorschriften 
begrenzt werden. 

Der Bundesminister für Verkehr und der Bundesmini-
ster des Innern haben ein Gesamtkonzept zur weiteren 
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Verminderung der Schadstoffe im Abgas von Diesel-
fahrzeugen erarbeitet. Dieses Gesamtkonzept, das in 
Kürze von der Bundesregierung verabschiedet wird, 
enthält Anforderungen zur Begrenzung und Verminde-
rung der gasfOrmigen und partikelfOrmigen Schadstoffe 
aus leichten und schweren Dieselfahrzeugen sowieMaB-
nahmen zur Uberwachung der RuBemissionen. 

Abgassonderuntersuchung 

Auch die bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeuge 
mit Ottomotoren konnen bei strikter Einhaltung der 
geltenden Abgasbestimmungen einen wirksamen Bei-
trag zum Umweltschutz leisten, wenn eine Motorein-
stellung nahe clem Neuzustand des Fahrzeugs erhalten 
bleibt. 

Die Bundcsregierung hat daher eine Anderung der Stra-
l3enverkehrszulassungs-Ordnung beschlossen, die eine 
jährliche Abgassonderuntersuchung für alle neuen und 
alten Kraftfahrzeuge vorsieht. 

Die Vorschrift gilt ab dem 1. April 1985. 

Gro8versuch Tempolimit 

Als weitere MaBnahme zur sofortigen Verringerung des 
Schadstoffausstofies im StraBenverkehr wird vielfach 
die Geschwindigkeitsbeschrankung für Pkw auf Auto-
bahnen und LandstraBen gefordert. Zur Versachlichung 
der gegenwärtig sehr emotional geführten Diskussion 
über das Tempolimit hat die Bundesregierung im Okto-
ber 1984 einen GroBversuch beschlossen, der zur Zeit 
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durchgeführt und Ende des Jahres abgeschlossen sein 
wird. Erst von einem soichen praxisbezogenen GroBtest 
können die erforderlichen gesicherten Entscheidungs-
grundlagen erwartet werden 

Novellierung der Verordnung über Feuerungsanlagen 

Die Feuerungsantagen der Haushalte und Kleinverbrau-
cher tragen in erheblichem Umfang zur Luftbeiastung 
insbesondere in den Ballungsgebieten bei. Der Bundes-
minister des Innern prüft zur Zeit, ob durch Fortschrei-
bung der Verordnung über Feuerungsanlagen eine wei-
tere Verminderung der Emissionen aus diesen Feue-
rungsanlagen erreicht werden kann. Die Novellierung 
zielt vor allem ab auf 

• * eine weitere Begrenzung der Abgasverluste 

* eine Begrenzung der Stickstoffoxidemissionen 

* eine Verscharfung der Anforderungen an Feue-
rungsanlagen. 

Die vorbereitenden Arbeiten werden in KUrze abge-
schiossen. 

Verringening des Schwefelgehaltsin leichtem Heizöl 
und Dieselkraftstoff 

Zur weiteren Verringerung dec Schwefeldioxidemissio-
nen hat die Buridesregierung im September 1984 einen 
Verordnungsentwurf beschlossen, der die Herabsetzung 
des Scbwefelgehalts im leichten Heizol und Diesel-
kraftstoff von zur Zeit 0,3 Gewichtsprozent auf 0,15 % 
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vorsieht. Damit sollen die Schwefeldioxidemissionen 
urn weitere 140 000 Tonnen verringert werden. 

Eine hierfür erforderliche Anderung der geltenden EG-
Richtlinie ist eingeleitet worden und wird zur Zeit be-
raten. 

Verordaung zur Emissionsbegrenzung von 
Halogenkohienwasserstoffen 

In der Bundesrepubiik Deutschland werden jährlich 
über 300 000 Tonnen Ieichtfluchtige Halogenkohienwas-
serstoffe als Lösemittel eingesetzt. Schatzungsweise 
250 000 t davon sind in LOsemitteln enthalten, die insbe-
sondere in Anlagen zur Oberflachenbehandlung von 
Fertigungsteilen, zur Chemischreinigung und Textilaus-
rüstung eingesetzt werden. 

Halogenkohienwasserstoffe finden sich sowohi in der 
Stadtluft als auch in industriefernen Gcbieten. 

Es ist erforderlich, durch technische MaBnahrnen an der 
QueUe den LOsemittelverbrauch und damit die Emissio-
nen in die Luft deutlich zu senken. 

Der Bundesrninister des Innern hat die Vorarbeiten für 
den Entwurf einer Verordnung abgeschlossen, in der 
sowohi die Be- und Entfettungsanlagen wie auch die 
Chemischreinigungsanlagen geregelt werden sollen. In 
Kürze werden die beteiligten Kreise zu dem Entwurf 
angehOrt werden. 
(S. hierujicl Seite 61). 
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Internationale mid inn erdeutsche Zusamnienarbeit 

Etwa die Hälftc der Gesamtdeposition von Schwefel in 
der Bundesrepublik Deutschland stammt aus her 
betriebenen Emissiorisquellen. Eine etwa gleich grofie 
Menge gelangt aus anderen europäischen Staaten auf 
das Bundesgebiet. 

Schon dies belegt, daB für eine wirksame Luftreirihalte-
politik die internationale Zusammenarbeit, vor allem 
mit den europäischen Staaten, uriverzichtbar ist. 

Die Bundesregierurig hat in den Ietzten Jahren auf 
internationaler und innerdeutscher Ebene erhebliche 
Anstrengungen unternommen. 

Hervorzuheben sind: 
* die Initiativen zur EG-weiten Einfuhrung von 

umweltfreundlichem Auto und bleifreiern Benzin (s. 
Seite 18). 

* die EG-Luftreinhalterichtlinie. (Richthnie des Rates 
vom 28. Juni 1984 zur Bekampfung der Luftverun-
reinigung durch Industrieanlagen), die wesentlich 
auf deutsche Initiative zurückgeht. Sie zielt darauf 
ab, die Luftverunreinigung nach dem jeweiligen 
Stand der Technik an der Queue zu bekampfen, und 
sieht Genehmigungserfordernisse für die Errichtung 
und den Betrieb bestimmter Industrieanlagen vor. 
Sie enthält auBerdem eine Verpflichtung zur Sanie-
rung bestehender Anlagen. 

* die EG-Richthnie vom Dezember 1982 ilber einen 
Grenzwert für den Bleigehak in der Luft sowie vom 
März 1985 über Qualitätsnormen für Stickstoffdioxid 
in der Luft. 
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* der Entwurf euler EG-Richthnie über Ernissionsbe-
grenzungen bei GroJ3feuerungsanlagen entsprechend 
der GroBfeuerungsanlagen-Verordnung, der auf 
eine deutsche Initiative zurUckgeht. Der Entwurf 
sieht konkrete Emissionsbegrenzungen für Staub, 
Schwefeldioxid und Stickstoffoxide vor. Die Bun-
desregierung miBt der Richtlinie höchste Bedeutung 
bei. Gegen die Richtlinie gibt es aber auch Einwen-
dungen anderer Mitgliedsstaaten, die teilweise die 
Notwendigkeit gemeinschaftlicher Emissionsgrenz-
werte bezweifeln. 

* die Multilaterale Unzweitkonferenz auf Minister-
ebcne vom 24. bis 27. Juni 1984 in München, an der 
31 Staaten aus West und Ost sowie vier zwischen-
staatliche Umweltorganisationen teilgenommen 
haben. Unter Vorsitz von Bwidesinnenminister 
Zirnmermann wurden in MUnchen u. a. wichtige 
Beschlüsse zur Reduzierung der Schwefelemissionen 
und Stickstoffoxidemissionen gefal3t. 

Während im Juni 1983 erst neun Staaten ihre Bereit-
schaft erklärt hatten, ihre nationalen jährlichen 
Schwefelemissionen oder deren grenzuberschrei-
tende Ströme bis spatestens 1993 urn mindestens 
30 % zu verringern (Basisjahr: 1980) und im März 
1984 diese Zahi auf 11 gestiegen war, haben sich auf 
der Multilateralen Umweltkonferenz bereits 18 Staa-
ten dazu verpflichtet. Inzwischen ist mit Italien und 
der CSSR der Kreis auf 20 Staaten angewachsen. 

* die ECE-Luftreinhaltekonvention (,,Ubereinkom-
men Uber weitraumige grenzUberschreitende Luft-
verunreinigung" der Europäischen Wirtschaftskom-
mission der Vereinten Nationen - ECE -), die am 
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16. März 1983 in Kraft getreten ist: Eine Arbeits-
gruppe des Exekutivorgans der Konvention hat in 
DurchfUhrung der Resolution der MUnchcner 
Umweltkonferenz den Entwurf für cin volkerrecht-
lich verbindliches Protokoil zur Reduzierung der 
Schwefelemissionen erarbeitet. 

Dieser Entwurf soil auf Ministerebene im Juii 1985 in 
Helsinki zur Unterzeichnung aufgelegt werden. Die 
Bundesregierung erwartet, daI3 sämtliche 20 Staaten, 
die bis heute ihre Bereitschaft zur 30 %igen Reduzie-
rung erklärt haben, das Protokoil zeichnen und eine 
entsprechende völkerrechtlich verbindliche Verpflich-
tung übernehmen. Die Bundesregierung 1st der Uber-
zeugung, daB mit diesem Protokoll, für das die Muncie-
ner Umweltkonferenz den entscheidenden Anstoi3 gab, 
ein wichtiger Beitrag zur Reduziening der Schwefeibc-
lastung in Europa geleistet wird. Sie wirkt darauf hin, 
daB sich dieser Politik weitere Staaten anschliefien, 

* der mit der Sowjetunion in Folge der Münchener 
Konferenz aufgenommene Dialog in Umweltfragen, 
der bereits im September 1984 in einem ersten for-
mellen Treffen ausgebaut wurde und der in diesem 
Jahr fortgesetzt wird. 

* die bilaterale Zusammenarbeit mit der CSSR, für die 
in einem Expertentreffen auf Regierungsebene im 
Dezember 1984 die Grundlagen gelegt wurden und 
die im Ajril d. J. fortgesetzt wurde, 

* die mit der DDR 1983 geführten Expertengesprache 
über technische MOglichkeiten der Luftreinhaitung. 
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* die Zusammenarbeit mit Osterreich und der 
Schweiz. Bisher haben zwei Treffen der deutsch-
schweizerischen Expertenkommission ,,Luftreinhal-
tung" stattgefunden, in denen insbesondere der Ent-
wurf der TA Luft und der stark daran angelehnte 
Entwurf der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung 
diskutiert wurden. Bei cler letzten Sitzung haben 
auch Vertreter Osterreichs teilgenommen. Es ist 
damit zu rechnen, daB sich daraus eine enge Zusam-
menarbeit der drei Staaten ergibt. Das nächste Tref -
len ist für den Sommer d. J. vorgesehen. 

Marktwirtschaftliche In strum ente in der 
Luftreinhaltung 

Die Bundesregierung nutzt alle Moglichkeiten für cinen 
Ausbau marktwirtschaftlich wirkender Instrumente in 
der Luftreinhaltung. 

Auf der Grundlage eines Berichts des Bundesministers 
des Innern hat sic im April 1984 die Aufnahme einer 
Kornpensation.closung in den Entwurf der Novelle zur 
TA Luft bschIossen. 

In diesem Bericht wurden dagegen die Vorschlage zur 
Einfuhrung von Zertifikatsmodellen, also eines Handels 
mit Verschmutzungsrechten, wegen erheblicher prakti-
scher Mangel und Okologischer Risiken nicht emp-
fohien. 

Derzeit werden Abgaben als Instrumente der Luftrein-
haltung geprUft. Dabei werden aBe vorliegenden Vor-
schlage, Entwürfe und Gesetzesanträge berücksichtigt. 

31 



Uber das Ergebnis dieser Prufung wird voraussichtlich 
irn Herbst d. J. berichtet werden. 
(S. auch Seite 68). 

Im Interesse der Luftreinhaltung müssen alle Anstren 
gungen irnternomrnen werden, urn zu verhindern, daB 
dringenc! erforderliche Luftreinhalteinvestitionen 
wegen vermeidbarer finanzieller Engpasse verzOgert 
werden oder sogar unterbleiben. 

Urn sofort verbesserte FinanzierungsmOglichkeiten im 
umweltpolitischen Schwerpunkt Luftreinhaltung zu 
schaffen, stelit die Kreditanstalt für Wiederaufbau in den 
nachsten fünf Jahren zinsgünstige Kredite mit einem 
Gesarntvolumen von rd. 3,5 Milliarden DM aus eigencn 
Mittein bereit. Diese Kredite werden vorrangig für 
MaBnahmen der Luftreinhaltung in kleincn und mittle-
ren Unternehmen vergeben. Daneben bictet die Lasten-
ausgleichs bank zinsgünstige Darlehen als eine Art ,,Risi-
kokapital" zur Forderung mittelständischer Hersteller 
moderner umweltfreundlicher Produktionsverfahren 
oder Produkte an. Auch dieses Programm wird aus 
Eigenmitteln der Bank finariziert. 

Diese Kreditprogramme stehen im Einklang mit dem 
Verursacherprinzip. Sie dienen allein dern Abbau finan-
zieller Reibungsverluste zur Durchsetzung dieses 
Grundsatzes und der Forderung des umweltfreundli-
chen technischen Fortsehritts. Das gilt auch für die 
zinsgUnstigen Kredite aus dem ERP-Luftreinhaltepro-
gramm und für die Sanderabschreibung für Umwelt-
schutzinvestitionen nach § 7 d Einkommensteuergesetz 
(S. Seiten 69 und 70). 

Eine wichtige Unterstützung bei der Durchsetzung der 
notwendigen LuftreinhaltemaBnahmen bei Altanlagen 



teistet das A ltanlagensanierungsprogramm. Ziel dieses 
Programms ist es, durch Demonstrationsprojekte nach-
zuweisen, wie. ãltere Anlagen mit hohen spezifischen 
Emissionen durch MaLnahmen nach dem Stand der 
Luftreinhaltetechriik der 80er Jahre umweltfreundlicher 
gestaltet werden kOnnen. 

Schwerpunkte der Forderung in den nächsten Jahren 
sind insbesondere die Minderung von Stickstoffoxiden 
bei Verbrennungsprozessen, die Schwermetallminde-
rung und die Minderung von chiorierten Kohienwasser-
stoffen. 

Für diese Demonstratiorisprojekte steilt die Bundes-
regierung allein im Haushaltsjahr 1985 69 Mio. DM zur 
Verfilgung (s. Seite 71). 

Aktionsprograi'nm ,.Rettet den Wald" 

Die dargesteilten MaBnahmen zur Luftreinhaltung sind 
zugleich Elemente des Aktionsprogramms ,,Rettet den 
Wa1d'. Dieses Programm wurde auf Vorschlag des Bun-
desministers des Innern im September 1983 von der 
Bundesregierung beschlossen; es wird zügig umgesetzt. 

Das Programm wird laufend fortgeschrieben und dabei 
dem Fortschritt der Erkenntnisse angepal3t. 

Neben dem Schwerpunkt Luftreinhaltung enthält es 
auch forstliche MaBnahmen sowie MaI3nahmen zur For-
derung der Forschung und zur Verbesserung der For-
schungskoordinierung. 
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Auswirkungen der Luftreinhaltemaflnahmen 

Die Bundesregierung hat ihr Hauptaugenmerk auf die 
Reduzierung der Luftschadstoffe Schwefeldioxid und 
Stickstoffoxide gelegt. Beide Schadstoffe tragen zu rd. 
80 % zur sauren Deposition bei, Schwefeldioxid kann 
daniber hinaus auch unmittelbar Schäden an Pflanzen 
hervorrufen. Die Stickstoffoxide bilden zusammen mit 
Kohienwasserstoffen in der Luft Oxidantien, die eben-
falls direkte Pflanzenschäden verursachen kOnnen. 

Schwefeldioxid 

Schwefeldioxid gelangt zu mehr als 95 % aus der Ver -
brennung von 01 und Kohle in die Atmosphare. Nach 
Angaben des 3. lmmissionsschutzberichtes, den die 
Bundesregierung im April 1984 vorgelegt hat, sind an 
der Gesamtemission von Schwefeldioxid beteiligt: 

Kraftwerke/Fernheizwerke mit 	 62,1 % 
Industrie mit 	 25,2 % 
Haushalte/Kleinverbraucher mit 	 9,3 % 
Verkehr mit 	 3,4 %. 

Nach ne.uesten Abschatzungen wird unter BerUcksichti-
gung aller LuftreinhalternaBnahmen der Bundesregie-
rung erwartet, daB sich die Schwefeldioxid-Emissionen 
in der Bundesrepublik Deutschland VOfl Ca. 3,2 Mio. 
Jahrestonnen im Jahre 1980 auf Ca. 1,6 Mio. Jahreston-
nen in 1988 und auf unter 1,2 Mio. Jahrestonnen im 
Jahre 1993 vermindern werden. Damit ist eine Reduzie-
rung urn mehr als 60 % erreicht. 
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Mit der Minderung der Emissionen wird auch eine - 
regional allerdings unterschiedliche - Mmderung der 
Luftbelastung durch Schwefeldioxid eirihergehen. Die 
Luftqualität wird sich am stärksten im Einwirkungsbe-
reich der mit Entschwefelungsanlagen ausgerüsteten 
Anlagen, d. h. in erster Linie in Ballungsgebieten, ver-
bessern. Die saure Deposition wird am deutlichsten in 
den ernittentenfernen Regionen, d. h. audi in den gro-
Ben Waidgebieten, zuriickgehen. 

Stickstoffoxide 

Die anthropogenen Stickstoffoxidemissionen entstehen 
zu 95 % aus Verbrennungsprozessen in den Kfz-Moto-
ren, den Feuerungsanlagen der Kraftwerke und Indu-
strie sowie den Einzelfeuerungen der privaten Hans-
halte. Sie werden Uberwiegend zunächst als Stickstoff-
monoxid emittiert und erst in der Atmosphäre zu Stick-
stoffdioxid oxidiert. 

Trotz des Ruckgangs des Energieverbrauchs seit 1979 
haben sich die Stickstoffoxidemissionen infolge der 
höherert Verdichtung neuer Kraftfahrzeugmotoren und 
der Zunahme der Zahi der Kfz nicht vermindert. 

Nach Angaben des 3. Immissionsschutzberichts sind an 
der Gesamtemission von Stickstoffoxiden beteiligt: 

KraftwerkelFernheizwerke mit 	 27,7 % 
Industrie mit 	 14,0 % 
Haushalte/Kleinverbraucher mit 	 3,7 % 
Verkehr mit 	 54,6 %. 

Durch die von der Bundesregierung durchgesetzten und 
eingeleiteten MaBnahmen ist mit einer drastischen Ver- 
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minderung der Stickstoffoxidemissionen (1982 rd. 3,1 
Mio. Tonnen) zu rechnen. Allein bei Gro6feuerungsan-
lagen werden sie sich voraussichtlich von 1,0 Mio. Ton-
nen auf Ca. 0,3 Mio. Jahrestonnen im Jahr 1993 verrin-
gem. 

Mit der Minderung der Emissionen wird auch eine 
Minderung der Luftbelastung einhergehen. Das wird 
sich einerseits in den verkehrsreichen Ballungsgebieten, 
andererseits aber auch in den emittentenfernen Räumen 
bemerkbar machen, wo Stickstoffoxide und ihre 
Umwandlungsprodukte (z. B. Oxidantien, Sauren) u. a. 
fur Waldscháden verantwortlich gemacht werden. 

Andere Luftschadstoffe 

Die MaBnahmen der Bundesregierung zur Luftreinhal-
tung bewirken audi bei zahireichen anderen Luftschad-
stoffen erhebliche Verminderungen der Emissionen. 

Genannt seien hier nur 

• B/ei: hier ist langfristig durch die Einfuhrung blei-
freien Benzins mit einer Senkung der vom Benzin 
ausgehenden Emissionen auf Null zu rechnen. 

• Kohienwasserstoffe: hier wird es zu einer deutlichen 
Verringerung kommen, die wiederum die Oxidan-
tienbildung reduziert, 

• Stäube und Schwermetalle: hier wird durch die neue 
TA Luft ewe deutliche Verbesserung eintreten. 
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Grenzüberschreitender Transport der Luftschadstoffe 

Eine Verbesserung der Luftqualitàt kann aber nicht 
allein durch Ernissionsvcrminderungen in der Bundesre-
publilc Deutschland errcicht werden. Ein erheblicher 
Import von Luftschadstoffen erfolgt durch grenztiber-
schreitenderi Transport aus den Nachbarländern. Die 
Bundesregierung unternimmt deshaib erhebliche 
Anstrengungen, urn auch die Nachbarländer zu Ernis-
sionsverminderungen zu bewegen. Ein wichtiger Erfolg 
ist die Erarbeitung einer völkerrechtlich bindenden Ver-
einbarung, die irn Juli 1985 in Helsinki unterzeichnet 
werden soil und die zu einer 30 %igen Verminderung 
der Schwefelernissionen verpflichtet. 
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Gewässerschutz 
Der vorsorgende Schutz der Gewässer ist insbesondere 
auch im HiibIick auf die Sicherung des Trinkwassers 
eine zentrale Aufgabe der Umweltpolitik. Das gilt für 
oberirdische Gewässer ebenso wie für das Grundwasser. 

In den vergangenen Jahren sind im Gewässerschutz 
grofie Anstrengungen unternommen worden. Durch 
den Bau zahireicher biologischer Kiaranlagen im kom-
munalen Bereich sowie durch intensive Abwasser-
behandlung und erganzende innerbetriebliche MaB-
nahmen bei vielcn Industriebetrieben ist der Eintrag 
von Schadstoffen in die Gewässer wesentlich verringert 
worden. Heute sind mehr als 90 % der Einwohner an 
die Kanalisation angeschlossen; das Abwasser von rd. 
80 % der Einwohner wird biologiseh gereinigt. 

Durch diese MaBnahmen sind entscheidende Verbesse-
rungen der Gewassergüte erreicht worden. Vor allem 
die sauerstoffzehrenden organischen Abwasserinhalts-
stoffe sind in erheblichem Umfang vermindert worden. 

Gleichwohl ist die Situation noch unbefriedigend. Fin 
Hauptproblem stelit derzeit die Belastung der Gewásser 
mit gefahrlichen Stoffen, z. B. mit giftigen schwer 
abbaubaren organischen Stoffen und mit Schwermetal-
[en, dar. 

Gefährliche Stoffe sind aus GrUnden des Gesundheits-
schutzes und zum Schutz der in den oberirdischen 
Gewässern anzutreffenden Pflanzen- und Tierwelt 
soweit wie moglich vom Gewässer fernzuha[tcn. 

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Mal3nahmeri 
durchgeführt und eingeleitet, die die konsequente Ver- 
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meidung oder Verminderung der Einleitung dieser 
Stoffe durch MaBnahmen an der Queue zum Ziel 
haben. 

Festlegung von Mindestanforderungen an Abwasser-
einleitungen 

Eine wichtige Rolle für die Vermeidung und Verminde-
rung der Schadstoffe an der Queue spielen die Mindest-
anforderungen an das Einleiten von Abwasser in 
Gewässer gemafi § 7 a Wasserhaushahsgesetz. 

In guter Zusammenarbeit mit den Ländern wurden 
Verwaltungsvorschriften für die einzelnen Industriebe-
reiche erarbeitet. Das Regeiwerk ist mit insgesamt 45 
Verwaltungsvorschriften vorerst im wesentlichen abge-
schiossen. 

Weitere 8 Verwaltungsvorschriften werden bereits ent-
sprechend den zu erwartenden strengeren Anforderun-
gen für gefährliche Stoffe (s. Novellicrung Wasserhaus-
haltsgesetz, unter 2.) formuliert werden. Im Zusam-
menhang mit der Novellierung des Wasserhaushaltsge-
setzes werden auch die geltenden Vcrwaltungsvorschrif-
ten in einigen Bereichen umgehend angepaBt werden. 

Noveiierung Wasserhaushaltsgesetz 
Notwendige Verbesserungen beim Gewässerschutz sol-
len durch die 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz 
erreicht werden, die die Bundesregierung im April die-
ses Jahres beschlossen hat. 

Der Entwurf zielt vor allem darauf ab, die Belastung der 
Gewässer mit gefahrlichen Stoffen, wie Schwermetallen 
und halogenorganischen Verbindungen, zu vermindern. 



Besonders wichtig sind die geplanten Regelungen, die 
bei einer Einleitung von gefahrlichen Stoffen in Gewäs-
ser und in öffentliche Kanalisationen vorschreiben, daB 
VermeidungsmaBnahmen nach dem Stand der Technik 
und nicht lediglich - wie bisher - nach den allgcmein 
anerkannten Regein der Technik zu ergreifen sind. 
Hierdurch wird im Abwasserbereich der Einsatz fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen zwingend vorgeschrieben. Dies wird dazu fuh-
ren, daB bei vielen Abwassereinleitungen strengere 
Anforderungen als bisher an die Reinigung des Abwas-
sers zu stellen sind. Die Regelungen werden dazu bei-
tragen, daB die Schadstoffgehalte in den Oberflachenge-
wässern, aber auch in Nord- und Ostsee vermindert 
werden. 

Der Entwurf siebt femer eine Verstarkung des Grund-
wasserschutzes (s. unter 3.), eine ausdrtickliche Hervor -
hebung der Belange der Gewasserokologie und einc 
stärkere Beachtung wassersparender Mal3nahmen vor. 

Grundwasserschutz 

Der Wasserversorgungsbericht hat festgestellt, daB ins-
gesamt gesehen die Bundesrepublik Deutschland keine 
Wasserversorgungsprobleme hat und die Trinkwasser-
qualitat grundsatzlich den hygienischen und gesundheit-
lichen Anforderungen genilgt. Aufmerksamkeit verdie-
nen allerdings - neben der regionalen iiJbernutzung von 
Grundwasservorräten - die Belastung des Grundwas-
sers durch Nitrate aus der Lan dwirtschaft sowie die 
Grundwassergefãhrdung durch den Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen. 
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Dem trägt der Entwurf der 5. Novelle zum Wasserhaus-
haltsgesetz Rechnung. 

Er enthält Neuregelungen iiber den Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen, die von erheblicher Bedeu-
tung für den Boden- und Grundwasscrschutz sind. 

Die vorgesehenen Regelungen sollen verhindern, daB 
aufgrund des unsachgemafien Umgangs mit wasserge-
fährdenden Stoffen erhebliche Kontaminationen des 
Bodens und des Grundwassers verursacht werden. In 
diesem Bereich sind in jüngster Vergangenheit Scha-
densfälle bekannt geworden, in denen die Sanierungs-
kosten mehrere Millionen DM betragen. 

Der Verbesserung des Grundwasserschutzes dient auth 
die neuc Bestimmung, wonach die Lander Wasser-
schutzgebiete festsetzen konnen, urn das Abschwem-
men und den Eintrag von Bodenbestandteilen. DBnge-
und Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu verhüten. 
Damit kann dem in den letzten Jahren festzustellenden 
Anstieg des Nitratgehaltes im Grundwasser entgegenge-
wirkt werden. 

Der Volizug dieser Vorschriften obliegt den Ländern. 

Zur UnterstBtzung des VoUzugs hat der Bundesminister 
des Innem im Mãrz d. J. einen wesentlich erweiterten 
,,Katalog wassergefährdender Stoffe" veräffentiicht. 
Darin sind die wassergefahrdenden Stoffe entspreehend 
ihrer Gefährlichkeit in Wassergefahrdungsktassen em-
gestuft. 

Der gezielten und wirkungsvollen Bekampfung von 
Unfällen mit Minera101produkten dienen auch ein Leit-
faden zur Untersuchung von Mineralölunfällen und zur 
Durchfuhrung von Abwehr- und SanierungsmaBnah- 
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men, Rahmenempfehlungen für Einsatzmai3nahrnen 
nach Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und 
Empfehlungen zur Beseitigung von Olspuren auf Ver-
kiehrsflächen - alle erarbeitet vorn Beirat ,,Lagerung 
und Transport wassergefahrdender Stoffe" beim Bun-
desminister des Innern. 

Noveilierung des Abwasserabgabengesetzes 

Die Bundesregierung hat 1983 einen Erfahrungsbericht 
zum Abwasserabgabengesetz vorgelegt. 

Auf dieser Grundlage hat der Bundesminister des 
innem zusammen mit den Ländern Vorarbeiten für eine 
Novellierung des Gesetzes durchgeführt. Dabei geht es 
urn eine Verbesserung der Wirksamkeit und der Prakti-
kabilität des Gesetzes. 

Vorgesehen ist insbesondere die Aufnahme weiterer 
Schwermetalle - über Cadmium und Quecksilber hinaus 
- und ibrer Verbindungen sowie der organischen Halo-
genverbindungen in das Abwasserabgabengesetz. 

Der Bundesminister des Innern wird in Kürze einen 
Entwurf vorlegen. 

Umweltverträglichkeit von Wasch- mid Reinigungs-
mittem 

Zu den Fragen der Umweltvertraglichkeit von Wasch-
und Reinigungsmittetn haben auf Initiative des Bundes-
ministers des Innern umfassende Erörterungen mit den 
Ländern sowie mit Fachgremien stattgefunden. Ziel ist 
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die weitere Verbesserung der ohnehin strengen Anfor 
derungen an die Umweltvertrãglichkeit dieser Pro-
dukte. 

Vorgeseben ist insbesondere die Starkung des Vorsor-
gegrundsatzes durch systematisches ZurUekdrangen 
okoogisch bedenk)icher Inhaltsstoffe sowie die Verbes-
serung der Verbraucherinformation. 

Die Notwendigkeit zur Novellierung des Waschmittel-
gesetzes wird gepruft. 

Modelivorhaben ,,Gefährliche Schadsfoffe im Wasser" 

Die Bundesregierung hat seit 1984 in erheblichem 
Umfang Mittel für Modeilvorhaben bereitgestellt (s. 
auch Seite 71). 

Ziel ist es, neue Technologien zur Vermeidung gefahr -
licher Stoffe gro&echnisch zu erproben und dabei zu 
prUfen, oh entsprechende Anforderungen ailgemein 
verbindlich für alte Anlagen vorgeschrieben werden 
können. Wichtig sind soiche Demonstrationsprojekte 
vor allem auch im Hinblick auf die vorgesehene EinfUh-
rung des Standes der Technik für gefährliche Stoffe. 

Tm Haushaltsjahr 1985 stehen hierfür 10 Mio. DM zur 
Verfügung. 

Ausbildungsordnung für Ver- mid Eatsorger 

Der Bundesminister des Innern hat 1984 für den ersten 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf im Umwelt-
schutz ,,Ver- und Entsorger" eine Ausbildungsordnung 
erlassen. 
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In dem neuen Beruf werden Facharbeitcr für Trinkwas-
serwerke. Abwasserbehandlungs- und Abfallbehand-
lungsanlagen sowohi im Offentlichen Dienst ais auch in 
der gewerbiichen Wirtschaft ausgebildet. In alien drei 
Fachbereichen wurden in den letzten Jahren so grofie 
Fortschritte gemacht, dal3 das bisherige Verfahren, 
Each arbeiter aus ancleren tech nischen Berufen heranzu-
ziehen, nicht mehr ausreicht. 

Mit dem Erlaf3 der Verordnung sind die Voraussetzun-
gen geschaffen, dal3 auf Dauer jahrlich rd. 1000 
Arbeitsplätze in einem krisensicheren Beruf bereitge-
steilt werden können. 

Internationale mid irnierdeutsche Zusammenarbeit 

Auch im Gewässerschutz ist die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarstaaten unverzichtbar. 

Die Bundesregierung hat durch zahireiclie Initiativen 
auf internationaler und innerdeutscher Ebene sowie 
durch Mitarbeit in den bestehenden Gremien groBe 
Anstrengungen zur Reinhaltung insbesondere der 
grenzUberschreitenden Gewässer und der Nordsee un-
ternommen. 

Im Oktober 1983 wurde mit der DDR zur Entlastung 
des bayerisch-thiiringischen Grenzflusses Röden eine 
Vereinbarung iiber den Bau einer Abwasserbeseiti-
gungsanlage für die in der DDR liegende Stadt Sonne-
berg unterzeichnet. Damit wurde ein erstes Ziel auf 
dem Weg zu gemeinsamen Umweltanstrengungen in 
beiden Teilen Deutschland erreicht. 
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Die LOsung der Probleme der Werra- und We.erversal-
zung und der erheblich belasteten Elbe werden ener-
gisch vorangetrieben. Nach dem AbschluB der Exper-
tengesprache sind nunmehr die Regierungsverhandlun-
gen uber die Reduzierung der Werraversaizung aufge-
nommen worden. 

Im Dezember 1984 ist das deutsche Zustimmungsgesetz 
zum Briefwechsel betreffend das Rheinchlorid-Ubereuz-
kommen in Kraft getreten. 

Der Briefwechsel zwischen Frankreich, der Schweiz, 
den Niederlanden, Luxemburg und der Bundesrepublik 
Deutschland bildet zusammen mit dem Chiorid-Uber-
einkommen die entschcidende Grundiage dafür, daB 
Frankreich nach Jahren des Abwartens die Rheinver-
schmutzung durch Salz nunmehr zügig vermindert. 

Aufgrund des Briefwechsels darf die auf franzOsischem 
Hoheitsgebiet vorgesehene Verpressung des Salzes zu 
keinen Umweltbclastungen oder sonstigen Auswirkun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland führcn. 

In den beiden letzten Jahren sind weitere drei EG-
Richtlinien in Kraft getreten, die den Schutz der Gewäs-
ser vor gefahrlichen Stoffen zum Ziel haben. Abwasser, 
die Quecksilber, Cadmium oder bestimmte Chiorver-
bindungen (Lindan) enthalten, müssen kunftig mit dcn 
besten technischen Mittein vermie den oder gereinigt 
wercien. Weitere EG-Richtlinien zum Schutz der 
Gewässer vor gefahrlichen Stoffen werden in Kürze 
folgen. Damit wird Schritt für Schritt EG-weit der Vor-
sorgegrundsatz auch im Gewässerschutz verwirklicht. 

Zum Schutz der Nordsee ist durchgesetzt worden, daB 
die Abfallbeseitigung auf See von der Bundesrepublik 
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Deutschland aus in den 80er Jahren vollstandig einge-
stelit wird (s. Seite 53). Die Bundesregierung drangt die 
ubngen Anrainerstaaten, diesem Beispiet aisbald zu 
folgen. 

Auf der Internationalen Nordseesch utz-Konferenz auf 
Ministerebene am 31. Oktoberll. November 1984 in 
Bremen wurde ein internationaler Konsens Uber Grund-
sätze der Umweltpolitik für die Nordsee erzielt. Unter 
Vorsitz von Bundesinnenminister Zimmermann hat die 
Konferenz eine gemeinsame umfassende Dekiaration 
zum Schutz der Nordsee gezeichnet, die sich u. a. auf 
die Verringerung der Schadstoffbelastungen über Flüsse 
und Küstengewässer, den Schadstoffeintrag über die 
Luft, den Schutz des Wattenmeeres, die Vemngerung 
der Meeresverschmutzung durch Schiffe und von Bohr-
Plattformen aus und die Verbesserung der MeB- und 
Uberwachungsprogramme bezieht. Bestehenden inter-
nationalen Gremien wurden neue Impulse gegeben. 
Damit ist eine wesentliche Grundlage für weitere 
gemeinsame Anstrengungen der acht Nordseeanrainer-
Staaten Belgien, Dänemark, der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Norwe-
gen, Schweden, GroBbritannien sowie der Kommission 
der Europaischen Gemeinschaften zur Reinhaltung der 
Nordsee geschaffen worden. Die Bundesregierung hat 
bereits mit der zügigen Umsetzung der in Bremen 
gefaBten Beschlusse begonnen. Auf einer Folgekonfe-
renz im Jahre 1987 wird die Bundesregierung mit Nach-
druck darauf drangen, die in Bremen noch nicht ge-
kisten Fragen zu einem erfoigreichen AbschluB zu 
bringen. 



Abfaliwirtschaft 

Die Abfallbeseitigung in der Bundesrepublik Deutsch-
land befindet sich auf einem hohen technischen Stand. 
Das gilt gleichermafien für Hausmüll und hausmüll-
artige Gewerbeabfil1e mit ca. 30 Mic. Tonnen jährlich 
wie für die Entsorgung von jährlich 100 Mio. Tonnen 
Industrieabfällen, von denen etwa 4 his 4,5 Mio. Ton-
nen zu den problematischen Sonderabfällen gehOren. 

Die Abfallverwertung hat in den letzten Jahren erheb-
lich zugenommen. So werden derzeit bereits über 30 % 
des Hausmülls energetisch verwertet. Die Altglasver-
wertung hat sich von 1975 (200000 Tonnen) his 1982 
(700000 Tonnen) mehr als verdreifacht, ebenso die 
Verwertung von Altreifen. Die WeiBblechschrottver-
wertung nahrn im gleichen Zeitraurn urn etwa 50 % auf 
Ca. 150000 bis 170000 Tonncn zu, die Altpapierverwer-
tung stieg urn 1,1 Mio. Tonnen. Autowracks und Alto! 
haben sogar eine nahezu 100-prozentige Verwertung 
erreicht. Beachtliche Erfolge gibt es auch bei der Erfas-
sung und Rückführung von Quecksilberbatterien; hier 
liegt die Verwertungsquote bereits über 50 %. 

Gleichwohl wird weiterhin Landschaft für die Ablage-
rung von Stoffen verbraucht, die in den Wirtschafts-
kreislauf zuruckgefuhrt werden kOnnten. 

Die Bundesregierung halt daher den Ausbau der Ver-
meidung und Verwertung von Abfällen für eine vorran-
gige Aufgabe. Ziel ist es, daB bis Ende der 80er Jahre 
die Hälfte des Hausrnül!s verwertet wird. 

Daneben sieht die Bundesregierung in der Verbesse-
rung und stetigen Fortentwicklung der Sonderabfall- 
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beseitigung einen Schwerpunkt ihrer Abfallwirtschafts-
politik. 

Verschärfte Kontrollen bei grenzüberschreitender 
Verbringung gefährlicher Abfille 

Vorfälle wie der Iangere Zeit ungeklarte Verbleib der 
Seveso-Abfãlle haben gezeigt, daB eine urnfassende 
Uberwachung grenzuberschreitencler Abfallbeseitigung 
erforderlich ist. 

Die Bundesregierung hat auf diese Vorfälle mit der 
Vorlage ciner vorgezogenen 3. Novelle zum Abfallbe-
seitigungsgesetz reagiert. Die Novelle sieht insbeson-
dere vor, daB die Ausfuhr und der Transit von Abfällen 
den scharfen Genehmigungsvoraussetzungen unterwor-
fen werden, die schon für die Einfuhr von Abfallen in 
die Bundesrepublik Deutschland bestehen. Das Gesetz 
tritt am 1. Juni 1985 in Kraft und kann als Vorleistung 
auf die entsprechende. Regelung der Europaischen 
Gemeinschaften angesehen werden. 

Urn dem ,,Sonderabfalltourismus" innerhaib der Euro-
päischen Gemeinschaften wirksam zu begegnen, hat der 
EG-Umweltministerrat im Dezember 1984 eine Richtli-
nie zur ,,Kontrolle der grenzuberschreitenden Verbrin-
gung gefahrlicher Abfãlle" beschlossen. In diese Rege-
lung hat das von der Bundesregierung geforderte Kon-
zept einer scharfen Kontrolle Eingang gefunden. 

4. Norclle zum Abfalibeseitigungsgesetz 

Bereits seit einigen Jahren ist eine Entwicklung von der 
traditione Hen Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft 
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festzustellen. Die Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen wird immer mehr zur zentralen Aufgabe. 

Zur rechtlichen UnterstUtzung dieser im Sinne der 
Umweltvorsorge notwendigen Entwicklung hat die 
Bundesregierung im Oktober 1984 eine 4. Novelle zum 
Abfallbeseitigungsgesetz beschlossen. Die parlamenta-
rische Beratung ist bereits aufgeriommen. 

Kernpunkte des Gesetzentwurfs sirid: 

* Die Verwertung von Abfällen erhält - soweit sie 
technisch mOglich und wirtschaftlich ist - Vorrang 
vor der Abfallbeseitigung in hergebrachter Form. 
Hierzu wird ein Verwertungsgebot eingefuhrt. Die 
getrennte Erfassung verwertbarer Bestandteite des 
Hausmülls (z. B. Glas, Papier, Metalle) Uber Sam-
melsysteme wie die ,,GrUne Tonne" (s. Seite 53) 
wird ausdriicklich eingeschlossen 

* die getrennte Erfasswig besonders schadstoffhaltiger 
Abfãlle 

* RUcknahmepflichten für Hersteller und Vertreiber 
schadstoffhaltiger Erzeugnisse und Regelungen im 
Verpackungsbereich (s. Seite 50). 

* Kennzeichriungspflichten zur Information des Ver-
brauchers über eirie umweltvertragliche Entsorgung 
und Verwertung schadstoffhaltiger Gebrauchsguter 

* Uberwachung alter Abfallablagerungen aus der Zeit 
vor Inkrafureten des Abfallbeseitigungsgesetzes (s. 
Seite 52). 

Welter sieht das Gesetz vor, 

* die Sicherheit der Beseitigung von Sonderabfällen 
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durch technische Vorschriften zu erhOhen (TA 
AbfalI, s. Seite 51). 

* die Uberwachung und Beseitigung von PCB-haltigen 
AltOlen den strengeren Anforderungen des Abfall-
beseitigungsgesetzes zu unterwerfen. 

Vexpackungsabfalle 

Der Hausmüll besteht heute zu über 50 Volumen-% aus 
Verpackungsabfallen. Der gr68te Anteil entfällt dabei 
auf Uetranke-Einwegverpackungen wie Dosen mit ilber 
3 Mrd. Stuck und Einwegglasflaschen mit Ca. 3,7 Mrd. 
StUck. 

Von 1970 bis 1983 ist der Anteil der Mehrverpackungen 
von 88 % auf insgesamt 75 % zurUckgegangen, während 
der Anteil der Einwegverpackungen im gleichen Zeit-
raum von 12 % auf insgesamt rd. 25 % angestiegen ist. 

Ziel der Bundesregierung ist es, das Mehrwegsystem zu 
stabilisieren und zu fördern, die Verwertung von Ver-
packungsmaterialien zu steigern und dem Verbraucher 
die Wahlmoglichkeit zwischen Mehrweg- und Einweg-
verpackungen zu geben. Denn ohne Mehrwegverpak-
kungen für Getranke gabe es heute 20-25 % mehr 
HausmUll. 

Die Bundesregierung hat im Rahmen der 4. Novelle 
zum Abfallbeseitigungsgesetz eine Reihe von neuen 
Instrumenten vorgesehen, die das weitere Vordringen 
von Einwegverpackungen stoppen sollen: 

* Kennzeichnungspflicht der Einwegverpackung 
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* Rucknahmepflicht der Einwegverpackung 

* Erhebung eines Pflichtpfandes 

* Beschrankungen und Verbote für Einwegverpak-
kungen unter bestimmten Voraussetzungen. 

In der parlamentarischen Beratung wird weiter erwo-
gen. dem Handel ein sog. ,,alternatives Angebot" von 
Mehrwegverpackungen vorzuschreiben. Das Abfallbe-
seitigungsgestz wird wie bisher der Industrie und dem 
Handel den Weg zu freiwilligen LOsungen offenhalten. 
Die Bundesregierung wird von diesen Instrumenten 
Gebrauch machen, wenn neue Verpackungsformen den 
derzeitigen Marktanteil des umweltfreundlichen 
Systems der Mehrwegflasche weiter verdrangen. 

Technische Anleilung zur Abfallbeseitigung 
(TA AbfaIl) 

Wie im Bereich der Luftreinhaltung (TA Luft) und der 
Larmbekämpfung (TA Lärm) sollen nach dem Entwurf 
der 4. Noveile zum Abfailbeseitigungsgesetz auch für 
die Abfallbeseitigung technische Anforderungen nach 
einheitlichen Standards ([A Abfall) festgelegt werden - 
zunäcbst für Sonderabfälle. Diese Anforderungen müs-
sen sich am Stand der Technik orientieren. 

Mit der TA Abfall soil sowohi eine Verbesserung cter 
Beseitigungsqualität, als auch vor allem die Schaffung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für die auf dem 
Gebiet der Sonderabfallbeseitigung tatigen Unterneh-
men erreicht werden. Die TA Abfall soil Altiastenpro- 
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bleme der Zukunft vermeiden helfen. Aul3erdem kann 
damit auch fragwürdigen Formen der Billigbeseitigung 
wirkungsvoller begegnet werden. 

Aitablagerungen 

In Ietzter Zeit haben die Lander Ca. 30000 alte Abfa11 
ablagerungen ermittelt; kleinere Müllkippen sind dabei 
nicht einbezogen. Etwa 1 000 his 2000 davon sind im 
weiteren Sinne als problematisch anzusehen. Hierbei 
handelt es sich im wesentlichen urn Ablagerungen aus 
der Zeit vor Ink rafttreten des Abfallbeseitigungsge-
setzes. 

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soil die 
abfallrechtiiche Uberwachung auch auf soiche Abfailab-
lagerungen ausgedehnt werden, die vor Inkrafttreten 
des Abfallbeseitigungsgesetzes im Jahre 1972 erfolgten. 
Dies sieht der Entwurf der Vierten Novelle zum AbfaII-
beseitigungsgesetz vor. Die erweiterte Uberwachung 
soil zu einer planma6igen Erfassung und Bewertung von 
,,Aitlasten" fUhren. 

Die Bundesregierung unterstiitzt in diesem Zusammen-
hang die entsprechenden Bemithungen der fir die 
Erfassung und Sanierung von Altablagerungen zustän-
digen Lander nach Kräften. Sie fördert insbesondere in 
erheblichem Umfang einschlagige Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben und unte rstützt die Zusammenar -
belt mit anderen Industriestaaten, die teilweise vor ahn-
lichen Problemen stehen. 
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Modeilvorhaben 

Die getrennie Erfassung und Verwertung von Sekun-
därrohstoffen aus dem Hausmüll hat durch eine inten-
sive Forderung von Modéll- und Demonstrationsanla-
gen seitens der Bundesregierung einen beachtlichen 
Aufschwung genommen. Neue Behandlungstechniken 
sowie Verfahren und Anlagen zur MaterialrUckgewin-
nung sind so weit erprobt, daB mit einem groBtechni-
schen Einsatz zunehmend gerechnet werden kann. 

Diese Entwicklung wird durch das mit der 4. Novelle 
zum Abfallbeseitigungsgesetz vorgesehene Verwer-
tungsgebot noch zusätzlich unterstützt. 

Vielerorts gibt es schon heute private und kommunale 
Aktivitäten, die künftige gesetzliche Regelungen vor-
wegnehmen, z. B. durch die getrennte Erfassung ver-
wertbarer Hausmüllbestandteile mit der ,,Grünen 
Tonne". An dieses Sammelsystem sind bereits anna-
hernd 2 Mio. Einwohner in der Bundesrepublik 
Deutschland angeschlossen. 

Abfalibeseitigung auf See 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Abfallbesei-
tigung auf See zum fruhestmoglichen Zeitpunkt noch in 
diesem Jahrzehnt zu beenden. 

Wichtige Erfolge sind bereits erzielt. Die Einbringung 
organisch belasteter Dtinnsäure wurde im Jahr 1982. die 
Verkiappung von Klärschlamm im Jahr 1983 und die 
Einbringung des Grünsalzes aus der Titandioxid-Pro- 
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duktion mit Ablauf des Jahres 1984 vollstandig em-
gestelit. 

Gegenwartig wird nur noch Dunnsäure aus der Titan-
dioxid-Produktion auf See eingebracht. Urn diese Form 
der Abfallbeseitigung bis spatestens 1989 unter schritt-
weiser Verringerung ganz einstellen zu kOnnen, fOrdert 
die Bundesregierung gemeinsam mit der betroffenen 
Industrie einschlagige Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben. Damit soil eine Steigerung der GrünsaLzver-
wertung und die Anwendung abfallarmer Produktions-
verfahren beschleunigt werden. Entsprechende Verfah-
ren sind inzwischen so weit fortgeschritten, daI3 ihre 
grol3technische Umsetzung unmittelbar bevorsteht. Die 
Bundesregierung drangt auf einen baldigen AbschluB 
der UmsetzungsmaBnahmen, die einen Investitionsauf-
wand VOn ca. 230 Mic. DM erfordern. 
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Lärmbekämpfung 
Lãrm ist in den letzten Jahrzehnten zu einer ernsten 
Belastung der Bevolkerung geworden. Wirtschafts-
wachstum und Wohistand haben mannigfache Làrm-
quellen entstehen lassen. 
Die rasche Zunahme der Larmquellen wirkte sich 
besonders gravierend aus, weil die Bundesrepublik 
Deutschland ailgemein dicht besiedelt ist und grol3e 
hochverdichtete Siedlungs- und Wirtschaftsráume auf-
weist. 

Die Bundesregierung betreibt eine konsequente Lärm-
schutzpolitik. Sie 10t sich dabei vor allem von folgen-
den Grundsätzen leiten: 
• Vorrang von umweltbewul3tem Planen und làrmmin-

derndem Konstruieren vor nachtraglichem Sanieren, 

• Erganzung international abgestimmter Regelungen 
durch nationale Mal3nahmen, 

• verstärkte Nutzung marktwirtschaftlicher Mecha-
nismen. 

StraBenverkehrslirm 

In der Larmschutzpolitik der Bundesregierung stehen 
Initiativen zur Bekampfung des StraBenverkehrslärms 
im Vordergrund. Dabei hat die Minderung des Lärms 
an der Queue, also am Fahrzeug selbst, Vorrang. 

Auf Drangen der Bundesregierung hat der Rat der 
Europaischen Gemeinschaften im September 1984 eine 
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weitere Verscharfung der Geräuschgrenzwertc für Per-
sonenkraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibusse 
beschlossen. Damit Iiegt der gesarnte Stufenpian für die 
Geräuschsenkung bei diesen Fahrzeugen in den 80er 
Jahren fest. So werden z. B. die Gerauschanforderun-
gen für die Lastkraftwagen und Omnibusse im Vertauf 
der 80er Jahre urn insgesamt 10 dB(A) bzw. urn 90 % 
verscharft. Der europäische Stufenpian wurde inzwi-
schcn durch eine Anderung der StraBenverkehrszulas-
sungs-Ordnung (StVZO) in das nationale Recht über-
nommen. 
Der Begriff des ,,lärrnarmen Kraftfahrzeugs" und eine 
Definition des ,,lärmarmen Lastkraftwagen" wurden 
ebenfalls in die StVZO aufgenommen. hermit ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Schaffung von Benutzer-
vorteilen für lãrrnarrne Lastkraftwagen in lärrnsensiblen 
Gebieten (z. B. Kurzonen) gegeben. 
Der vom Bundesminister für Verkehr vcrOffentlichte 
• .Antirnanipulationskatalog" wurde durch die Anderung 
der StVZ.O rechtsverbindlich. Dieser Katalog enthält 
detailijerte technische Vorschriften für die Konstruktion 
motorisierter Zweiräder, die die Manipulationen an 
Mofas, Mopeds und Leichtkrafträdern durch ihre 
Benutzer in Zukunft erheblich erschweren. 

Die Bundesregierung hat durch Forderung von For-
schungs- und Fntwicklungsvorhaben bei der einschlagi-
gen Industrie den Stand der Technik zur Geräuschrnin-
derung an rnotorisierten Zweirädern wesentlich voran-
getrieben. Auf der Grundlage dieser neuen Entwicklun-
gen wird sie ihre Forderungen zur Senkung der 
Gerauschgrenzwerte in die soeben begonnenen Bera-
tungen des Rats der Europäischen Gemeinschaften em-
bringen. 
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Mit den vom Bundesminister für Verkehr im Juli 1983 
verOffentlichten ,,Richtlinien für den Verkehrslärm-
schutz an Bundesfernstral3en in der Bautast des Bun-
des" sind Immissionsgrenzwerte für die Lärrnvorsorge 
an neuen und wesentlich geänderten BundesfernstraBen 
festgelegt und Maf3nahrnen zur Lãrmsanierung an beste-
henden StraBen getroffen worden. Der Bundesminister 
für Verkehr und der Bundesminister des Innern prUfen 
die Auswirkungen dieser Richtlinien insbesondere auch 
auf die Stral3en in der Baulast der Lander und Kom-
munen. 

fluglärm 

Zum Schutz der Bevölkerung gegen Fluglärm wurden 
weitere 20 Verordnungen zur Festsetzung oder Ande- 
rung von Lärmschutzbereichen an Flugplätzen erlassen. 

In Zusammenarbeit mit den Betreibern wird die Bun-
desregierung ihre Bemuhungen urn eine weitere Ver-
besserung der Situation der BevOlkerung in der Urnge-
bung von Flugplätzen energisch fortsetzen. 

Baulärm 

Auch der Minderung der Geräuschemission von Bau-
maschinen und -geraten kommt zunehmend Bedeutung 
zu. Mit den am 17. September 1984 beschlossenen 
Richtlinien hat die EG - weitgehend aufhauend auf 
einem deutschen Konzept - für etliche Geräuschquellen 
bereits Lärmgrenzwerte festgelegt, denen weitere 
Richtlinien für die Gerauschbegrenzung an Maschinen 
und Geraten folgen werden. 
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Aitanlagensanierungsprogramm Lärm 

Ab 1985 fördert der Bundesminister des Innern erstmals 
auch MaBnahmen der Larmsanierung (s. auch VII. 2. 
d.). Ziel des Programms ist es. dutch Demonstrations-
projektc nachzuweisen, wie Larmprobleme in älteren 
Betrieben, insbesondere in Gemengelagen, dutch MaB-
nahmen nach dem technischen Stand der SOer Jahre 
umweltfreundlich gelOst werden können. 

Im Haushaltsjahr 1985 stehen dafür 3 Mio. DM zur 
Verfdgung. 



Umweltcbemikalien 
Weitweit werden etwa 60000 verschiedene chemische 
Stoffe hergesteilt. Jedes Jahr kommen neue hiezu. 

Die Bundesrepublik Deutschland zàhlt zu den Ländern 
mit cler groBten Chemieproduktion. 

Angesichts der Risiken, die von chemischen Stoffen für 
die menschliche Gesundheit und für den Naturhaushalt 
ausgehen können, ist es nach dem Vorsorgegrundsatz 
geboten, Umweltbelastungen dutch Stoffeintrage ent-
sprechend dem wissenschaftiich-technischen Fortschritt 
so gering wie moglich zu halten. 

Alte Stoffe 

Ein wesentliches Instrument zur Verwirklichung des 
Vorsorgegrundsatzes im Produktionsbereich ist das 
Chemikaliengesctz, das eine entsprechende Richtlime 
der EG von 1979 umsetzt. 

Besondere Bedeutung kommt dabei der Erfassung sog. 
alter Stoffe zu, die bereits vor dem Stichtag 18. Septem-
ber 1981 auf dem Markt waren. 

Eine Liste soicher Stoffe wurde vom Umweltbundesamt 
auf der Grundlage von Meldungen aus der Iridustrie im 
Mãrz d. J. veroffentlicht. Diese Liste, die knapp 39000 
in der Bundesrepublik Deutschland vermarktete chemi-
sche Stoffe umfafit, soil in das Inventar aller in der EG 
vermarkteten Stoffe eingehen. 

Das Chemikaliengesetz sieht, anders als die EG-Richt-
linie, unter bestimmten Voraussetzungen, auch die Prü-
fung alter Stoffe vor. 
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Ein paritatisch aus Wissensehaft, Verwaltung und Indu-
strLe zusammengesetztes Gremium hat die Aufgabe 
übernommen, ein wissenschaft}ich fundiertes Auswahl-
verlahren für umweltrelevante alte Stoffc zu erarbeiten 
und auf dieser Basis eine Prioritätenhiste der ,gefähr-
lichsten" Altstoffe zu erstellen. Diese Liste mit ca. 50 
Stoffen wird noch in diesem Jahr vorgelegt werden. 

Die Hersteller werden zu diesen alten Stoffen Schritt für 
Schritt die nach dem Chemikaliengesetz erforderlichen 
PrUfungen durchfuhren. 

Die Bundesregierung wird diese in der Bundesrepublik 
Deutschland geleisteten Vorarbeiten zur Auswahl 
gefahrlicher Stoffe in die OECD, die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, em-
bringen und auf die notwendige internationale Zusam-
menarbeit und Aufgabenverteilung in annehmbaren 
Zeitrãumen zum Ergebnis führen. 

Polychiorierte Biphenyle (PCB) 

Der Bundesminister des Innern hat der EG-Kommis-
sion im September 1983 den Entwurf einer Rechts-
Verordnung zugeleitet, die ein Verbot des umweltge-
fährdenden PCB in dem Hauptanwendungsgebiet der 
elektrotechnischen Geräte (Transformatoren, Konden-
satoren) vorsieht. Der Entwurf zur 2. PCB-Richtlinie 
wird z. Z. in der EG beraten. Die Hersteller elektro-
technischer Anlagen haben dem Bundesminister des 
Innern bereits 1983 zugesagt. in Zukunft für den Bau 
neuer Anlagen keine PCB-haltigen Flussigkeiten zu ver-
wenden. Auch der Bergbau hatte sich zum zügigen 
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Ersatz von PCB verpflichtet. Nach erfolgter Zulassung 
eines Substituts verzichtet er seit 1984 auf den Einsatz 
von PCB. 

Asbest 

Der Wirtschaftsverband Faserzementindustrie (früher: 
Asbestzementindustrje) hat im März 1984 in einem 
zweiten Innovationsprogramm zugesagt, bis zum Ernie 
des Jahres 1990 im Hochbaubereich Asbest in Faser-
zementprodukten zu ersetzen. Er hat bereits jetzt eine 
Verminderung von 33.4 % erreicht. 

Dieses weitweit einmalige Programm führt dazu, daB irn 
Hauptverwendungsbereich von Asbest eine vollstandige 
Substitution erreicht wird. 

Die Bundesregierung wird in KUrze der EG eine Rats-
empfehlung vorschlagen, die die Ziele des zweiten Inno-
vationsprograinms EG-weit zur Geltung bringen soil. 

Das Umweltbundesamt hat einen Katalog uber alle 
Ersatzstoffe und -produkte für Asbest in alien bekann-
ten Verwendungsbereichen erstelit; er wird allen Inter-
essierten zur Verfügung stehen und wesentliche Hin-
weise geben. 

Lösemittel in Lacken 

Die Lackindustrie hat dern Bundesminister des Innern 
im Mai 1984 zugesagt, den Losemittelgebalt in Farben 
und Lacken innerhaib eines Zeitrahmens von fünf Jah-
ren urn 20 bis 25 % zu senken. Weiter soil der Gehait an 
toxischen Schwermetailen gesenkt werden. 
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Die emittierten LOsemittel (350 000 Tonnen pro Jahr) 
sind nicht nur aus Gründen des Gesundheitsschutzes bel 
der Verwendung ein Problem. Lacke sind nach den 
Kraftfahrzeugen der zweitgrOBte Emittent an Kohien-
wasserstoffen, die fur die Waldschäden mitverantwort-
lich sind. 

Die freiwillige Zusage jSt ein wichtiger Schritt zur Mm-
derung dieser Emissionen. Nach Ablauf der f(inf Jahre 
wird uber weitere Schritte zu beraten sein. 
S. hierzu auch I. 7. 

Dioxin 

Dioxine - richtiger: polychlorierte Dibenzodioxine bzw. 
-furane konnen sich bei alien unvollstandigen Verbren-
nungsprozessen bilden, wenn organisch oder anorga-
nisch gebundenes Chlor anwesend ist. Einige Verbin-
dungen aus dieser Verbindungsgruppe, besonders das 
2,3,7.8-Tetrachlor-dibenzo-p-dioxin, das sog. Seveso-
dioxin (TCDD), weisen extrem hohe Giftigkeit auf. 
Allen diesen Stoffen ist eine relativ hohe Beständigkeit 
in der Umwelt und Anreicherungsfahigkeit im Fettge-
webe gemeinsam. 

Der Entwurf der Gefahrstoffverordnung, den die Bun-
desregierung im März d. J. zustimmend zur Kenntnis 
genommen hat, sieht erstmals umfassende Regelungen 
für IDioxine und Furane vor. Der Entwurf ist an die EG 
zur Notifizierung gesandt warden. 

Die neuen Regelungen sind weltweit in ilrer Schäife 
ohne Beispiel. Sie stellen einen entscheidenden Schritt 
zur Vermeidung der Entstehung von PCDD und PCDF 
dar. 

62 



Durch Festlegen verschärfter Anforderungen in der 
Novelle der TA Luft wird darüber hinaus sichergestelit, 
daB beim Betrieb von Miillverbrennungsanlagen keine 
kritischen Emissionen von PCDD und PCDF auftreten 
kOnnen. 

Verhaltenskodex der Indusirie beim Export 
von Chemikalien 

Die Bundesregierung hat der OECD, der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
einen Verhaltenskodex beim Export gefahrlicher Stoffe 
vorgeschlagen. In diesem Kodex, der von der deutschen 
Industrie mitgetragen wird, sollen sich die Hersteller 
gefährlicher Stoffe verpflichten, den Empfänger über 
alEc bei der Verwendung mOglichen Gefahren für 
Mensch und Umwelt hinreichend zu unterrichten. Wei-
ter ist vorgesehen, die Anwender in geeigneter Weise zu 
schulen und 1-linweise für die Beseitigung der Stoffe zu 
geben. Damit soil erreicht werden, daB insbesondere 
die Anwender in Entwicklungsländern die Chemikalien 
verantwortlich einsetzen können. 

Der Verhaltenskodex wird - nach z. T. erheblichem 
Widerstand der Industrie einiger OECD-Mitgliedslan-
der - voraussichtlich noch in diesem Jahr in der OECD 
abschlieBend beraten. 
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Bodenschutz 

Der Schutz des Bodens ist ein Schwerpunkt der 
Umweltpolitik der Bundesregierung geworden. 

Unverkennbar bestehen für den Boden ernsthafte 
Gefahren und Iangfristige Risiken. Die Lage ist gekenn-
zeichnet durch 

• zunehmende Belastungen durch sauren Regen, Em-
trag und Anreicherung von Schadstoffen 

• zunehmenden Landverbrauch und Zerschneidung 
von Freiräumen durch Bebauung, Zersiedelung. 
VerkehrsstraI3en und Rohstoffabbau 

• QualitatseinbuBen und Nutzungseinschrdnkung des 
Grundwasse rs durch intensive Landbewirtschaftung, 
Altiasten und Umgang mit wassergefahrdenden 
Stoffen sowie durch 

• fortschreitenden Vertust heimischer Pflanzen- und 
Tierarten, von Wäldern und Biotopen. 

Wenn auch eine den Waldschaden unmittelbar ver-
gleichbare Verschlechterung der Bodenqualität derart 
groBflächig noch nicht zu erkennen ist, so mehren sich 
gleichwohl die Anzeichen, die auf längere Sicht - z. B. 
beim Grundwasser oder bei den Ertragen der Laudwirt-
schaft - ähnliche Belastungen erwarten lassen kOnnten. 

Tm Sinne vorsorgenden Umweltschutzes wurde daher 
tinter FederfUhrung des Bundesministers des Innern von 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe eine umf as-
sende Bodenscbutzkonzeption erarbeitet. Sie wurde im 
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Februar dieses Jahres von der Bundesregierung be-
schiossen. 

In dieser Konzeption werden alle bedeutenden Einwir-
kungen auf den Boden bewertet, politische Ziele daraus 
abgeleitet und konkrete Losungsansatze für notwendige 
MaBnahmen vorgeschlagen. Die Bundesregierung geht 
dabei von zwei zentralen Handlungsfeldern zum Schutz 
des Bodens aus: 

Minimierwig von qualitativ oder quantitativ 
problematischcn Stoffeinträgen 

Dies bedeutet: BegrenzungsmaBnahmen an alien One!-
len der Schadstoffe aus Indjistrie, Gewerbe, Verkehr, 
Landwirtschaft und Haushalten und umweltschonende 
Zuordnung der Ftachennutzungen müssen cin Gleichge-
wicht auf moglichst niedrigem Niveau zwischen Eintrag 
und Abbau von Schadstoffen mi Boden schaffen. Auf 
langere Sicht muB deshaib die Abgabe von unerwünsch-
ten Stoffen sowohl mittelbar über Luft und Wasser als 
audi unmittelbar in den Boden soweit wie moglich 
durch Kreislaufftihrung oder Reststoffmanagement 
ersetzt werden. Insbesondere sind Vermeidungs- und 
Verwertungsgebote vorzusehen. 

Trendwende im Landverbraiwh 

Dies schlieSt em: Bodennutzungen sind starker den 
natür!ichen Standortbedingungen anzupassen; dies gilt 
auch für landwirtschaftliche Nutzungen. 
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Die Rohstoffvorkommen sind aus volkswirtschafflicJ-ier 
und okologischer Gesamtschau sparsam und effektiv zu 
nutzen. Noch vorhandene naturliche und naturnah 
genutzte Flächen sind grundsatzlich zu sichern. Vor 
weiteren Baulandausweisungen und ErschlieBungsmal3-
nahmen sind die innergemeindliche Bestandserhaltung 
und -erneuerung, flächensparendes Bauen und der Aus-
bau vorhandener Verkehrswege zu fördern. Eine 
flachenschonende Zuordnung der Bodennutzungen 
muI3 Inanspruchnahme und Belastungen des Bodens 
genng halten; dazu sind bei alien planerischen Ab-
wägungsprozessen Okologische Anforderungen starker 
zu gewichten. 

Die Bodenschutzkonzeption sieht den Schutz des 
Bodens als eigengewichtige ressortubergreifende Auf-
gabe an und berucksichtigt seine Auswirkungen auf 
andere Politikbereiche durch einen fachubergreifenden 
Ansatz. 

In ihren LOsungsansatzen enthält die Bodenschutzkon-
zeption 

* Vorschlage für Verwaltungshandeln, 

* Vorschläge für Forschungsinitiativen und für die 
Schaffung von Informationsgrundlagen, 

* Hinweise für die Intensivierung der Iandwirtschaft-
lichen Beratung und 

* Prufauftrage für neue rechtliche Regelungen. 

Die noch konkret festzulegenden Schutzma3nahmen 
werden sich im einzelnen an der absehbaren Gefähr-
dung ausrichten. Der Bodenschutz muB dabei den Vor-
rang haben, wenn die Gesundheit der BevOlkerung oder 
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die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefähr-
det sind. 

Die Bundesregierung stimmt gemeinsam mit den Lan-
dern die weiteren Schritte ab und pruft dabei auch, 
inwieweit neue, erganzende bundesgesetzliche Regelun-
gen notwendig sind. 
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Instrumente der Umweltpolitik 

Zur Durchsetzung umweltschonenden Verhaltens 
kommt neben ordnungsrechtlichen Geboten und Ver-
boten zunehmend auch wirtschaftlichen Anreizen urid 
der Information und Beratung der Verursacher Bedeu-
tung zu. 

Entsprechend ihren Grundprinzipien ist die Bundes-
regierung bestrebt, die Mechanismen des Marktes auch 
im Umweltschutz zur Wirkung kommen zu lassen. Sic 
hat daher cine Reihe von Initiativen ergriffen and Vor-
haben vorangetrieben, durch die das Eigeninteresse der 
Verursacher am Umweltschutz angeregt und genutzt 
wird. 

Marktwfrtschaftliche Instrwnente 

Die Bundesregierung hat umfangreiche Prilfungen Uber 
neue Einsatzmoglichkeiten marktwirtschaftlich wirken-
der Instrumente in alien Bereichen des Umweltschutzes 
vorgenommen. 

Die Arbeiten im Bereich der Luftreinhaltung haben 
bereits zu einem ersten Beschlul3 hinsichtiich Kompen-
sationslösungen and Zertifikatslosungen gefuhrt (s. 
oben, 1. 9. a.). 

Die Beratungen zu AbgabenlOsungen in der Luftrein-
haitung, zu ökonomischen Instrumenten im Gewässer-
und Bodenschutz sowie im produktbezogenen Immis-
sionsschutz und in der Abfailwirtschaft dauern noch an. 
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Marktwirtschaftliche Investitionshilfen 

Im interesse des Umweltschutzes müssen alle Anstren-
gungen unternommen werden, urn zu verhindern, daB 
dringend erforderliche Umweltschutzinvestitionen 
wegen vermeidbarer finanzieller Engpasse verzögert 
werden oder sogar unterb!eiben. 

Als flankierende Elemente der Umweltpohtik sind 
daher marktwirtschaftliche Investitionshilfen erforder-
lich. 

Solche Investitionshilfen stehen irn Einklang mit dem 
Verursacherprinzip. Sie haben die Aufgabe, die Durch-
setzung dieses Grundsatzes zu unterstützen und den 
umweltfreundlichen technischen Fortschritt zu fördern. 

Sonderabschreibungen nach § 7 d EStG 

Der § 7 d Einkommensteuergesetz gibt den Unterneh-
men die Moglichkeit, ihre Umweltschutzanlagen im 
Jahr der Anschaffung mit 60 % und in den folgenden 
vier Jahren mit jeweils 10 % erhöht abzuschreiben. 

Im Jahr 1983 lag die Summe der nach § 7 d EStG 
steuerbegunstigten Urnweltschutzinvestitionen bei fast 
2,3 Mrd. DM. Die steuerbegUnstigten Investitioiien für 
Umweltschutz sind im Vergleich zur Entwicklung der 
Gesamtinvestitionen überdurchschnittlich stark ange-
stiegen. Uber die Haute des steuerbegünstigten Investi-
tionsvolumens, nahezu 1,2 Mrd. DM, entfiel 1983 auf 
LuftreinhaltemaBnahmen. 

Die Sonderabschreibungen nach § 7 d EStG haben sich, 
wie die Zahien belegen, im Grundsatz bewährt. 
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Gegenwartig kOnne n allerdings nur konventionelle 
Umweltschutzanlagen erhöht abgeschrieben werden. 
Entsprechend den heutigen Erfordernissen des Umwelt-
schutzes muf3 es Ziel sein, auch zukunftsweisnde, in die 
Produktionsverfahren integrierte Umweltschutzverfah-
ren zu fördern und darnit den umweltfreundlichen tech-
nischen Fortschritt voranzutreiben. 

Der Bundesminister des Innern hat dieses Anhiegen 
bereits an den Bundesminister der Finanzen herange-
tragen. 

ERP.Umweltschutzprogramme 

Aus dem ERP-Sondervermögen werden zinsgUnstige 
Kredite für UmweltschutzmaBnahmen von Kommunen 
und Industrie gewahrt. Fur MaBnahmen der Abwasser-
reinigung, der Abfallwirtschaft und der Luftreinhaltung 
stehen allein im Jahr 1985 595 Mio. DM zur Verfugung. 

Audi hier ist nach Auffassung des Bundesministers des 
Innern eine Offnung für umweltfreundliche Produk-
tionsverfahren erforderlich. 

Daruber hinaus soilte ein neues ERP-Programm zur 
FOrcierung mittelständischer Hersteller umweltfreund-
licher Produktionsanlagen oder Produkte geschaffen 
werden. Die Beratungen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft hierüber sind aufgenommen. 

Weitere Kreditprogramme 

Urn sofort verbesserte Finanzierungsmoglichkeiten im 
Umweltschutz zu schaffen, wurden von der Bundes- 
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regierung Kreditprogramme bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau und bei der Lastenausgleichsbank an 
geregt. 

Diese Kreditprogramme sind mit Schwerpunkt auf mit-
telständische Unternehmen und auf die Luftreinhaltung 
ausgerichtet (s. Seite 32). 

Modelivorhaben 

Auf Initiative des Bundesministers des Innern werden 
ab 1985 verstärkt Investitionen zur Verminderung von 
Umweltbelastungen aus Altanlagen gefordert. Dafur 
stehen 1985 rd. 90 Mio. DM zur Verfügung; in den 
nächsten Jahren sind jährlich je 100 Mb. DM vorge-
sehen. 

Ziel 1st es, thirch Forderung geeigneter Projekte im 
groBtechnischen Mal3stab nachzuweisen, wie ein fort-
schrittlicher Stand der Technik auch bei Altanlagen 
erreicht werden kann. 

Schwerpunkt der Färderung wird weiterhin die Luft-
reinhaltung sein, für die auch bisher schon Forderungs-
moglichkeiten bestanden (Altanlagenprogramm Luft-
reinhaltung, s, auch oben I. 9. c.). FortgefUhrt wird das 
bereits seit 1984 laufende Programm Modeilvorhaben 
,,Gefährliche Schadstoffe im Wasser" (s. auch II. 6.). 
Neu aufgenommen wurde die Förderung von Demon-
strationsprojekten zur Abfallwirtschaft und zur Lrm-
bekampfung (s. IV. 4.). 
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Mittelstandsberatung 

Mittelständische Unternehmen stehen vor dem beson-
dereri Problem, daJ3 sic mangels eigener Stabsabteilun-
gen den Markt für Umweitschutzanlagen hâufig schwer 
überschauen können. 

Der Bundesminister des Innern entwickelt derzeit in 
enger Kooperation mit den Spitzenverbanden und Insti-
tutionen von Wirtschaft, Inthistrie und Handwerk, Ver-
bänden mid Vereinigungen der mittelständischen Wirt-
schaft sowie den Bundesländern das Konzept für einen 
Grol3versuch ,, Umweltschutzberatung für die mittel-
sthndische Wirtschaft". 

Vorgesehen ist nicht eine neue Beratungsforderung, 
sondern Hilfe beim Aufbau von Selbsthilfeeinrichtun-
gen der Wirtschaft. 

Umweltzeichen 

Mit dem Umweltzeichen - dem Umweltemblem der 
Vereinten Nationen (,,Blauer Engel") - kOnnen Pro-
dukte ausgezeithnet werden, die sich durch besondere 
Umweltfreundlichkeit auszeichnen. Dabei müssen 
Gebrauchstauglichkeit unci Sicherheit gewährleistet 
sein. 

Das Umweltzeichen kann vom Hersteller für die Wer -
bung genutzt werden. Es dient der Information des 
Verbrauchers und seiner Motivation zum Kauf umwelt-
freundlicher Produkte. 

Bei der Vergabe wirken die unabhangige Jury Umwelt-
zeichen, das Deutsche Institut für Gütesicherung und 
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Kennzeichnung (RAL) und das Umweltbundesamt 
zusammen. Bisher wurden ca. 30 Produktgruppen, 
darin insgesamt bereits über 800 Produkte, mit dem 
Umweitzeichen ausgezeichnet. 

Der Bundesminister des Innern weist durch eine Viel-
zahi von Initiativen bei Bürgern, bei Verbãnden und 
Institutionen und bei den Dienststellen der öffentlichen 
Hand auf das Umweltzeichen hin (s. auch 5.). 

[Jmweltschutz im öffentlichen Beschaffungswesen 

Auf Initiative des Bundesministers des Innern hat die 
Umweitministerkonferenz (UMK) im November 1984 
beschlossen, den Umweltschutz bei der öffentlichen 
Beschaffung noch starker zu berdcksichtigen. 

Auf der Grundlage eines Erfahrungsberichts von Bund 
und Ländern empfiehlt die UMK alien Dienststeilen, 
verstärkt umweltfreundliche Produkte zu beschaffen, 
insbesondere soiche, die das ,,Umwe1tzeichen erhalten 
haben. Soweit und wo immer mögiich solien nur noch 
abgasarme Kfz beschafft, sollen Behörden-Tankstellen 
mit Zapfsàulen für bleifieies Benzin ausgerüstet und soil 
das bereits bestehende Angebot an bieifreiem Benzin 
auch für herkOmmliche Fahrzeuge genutzt werden. 

Die Bundesregierung hat bereits am 30. Oktober 1984 
für die Dienststeiien des Bundes verbindlich beschlos-
sen. ab 1985 grundsätzlich nur noch abgasarme Fahr-
zeuge zu beschaffen. Die haushaltsmaBigen Vorausset-
zungen dafür sind geschaffen. 
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EGRichtIinie über die UmweltvertragIkhkeitsprufung 

Nach fast funfjahrigen Verhandlungen haben sich die 
Umweltmjnister der EG im März 1985 Uber die Richt-
linie Uber die Umweltvertraglichkeitsprilfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben ge-
einigt. Die fonnelle Verabschiedung durch den Mini-
sterrat wird voraussichtlich im Juni dieses Jahres er-
folgen. 

Damit ist eine wichtige Grundlage für die Umweltver-
traglichkeitsprufung als ein in das Umweltrecht der 
Mitgliedstaaten umzusetzendes medienUbergreifendes 
Verfahrensinstniment gelegt. Dieses am Vorsorgeprin-
zip orientierte Verfahrensinstrument ermoglicht bei 
sachgemaBer Anwendung sowohi Beitrage zur Verbes-
serung des materiellen Umwettschutzes als audi zu 
euler Verwaltungsvereinfachung im I3ereich des Urn-
weltschutzrechts. 

Die Bundesregierung wird die Richtlinie, zu der sie 
rnal3gebliche Anregungen gegeben hatte, unverzugtich 
umsetzen. 
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Datengrundlagen 

Rationale Umweltpolitik braucht als Entscheidungs-
grundlage eine zuverlassige Datenbasis. 

Notwendig 1st moglichst umfassendes und prazises Wis-
sen über heute und kUnftig in die Umwelt gelangende 
Emissionen und die daraus entstchenden Belastungen 
für Mensch und Umwelt, über Möglichkeiten zur Ver-
meidung und Verminderung dieser Belastungen und 
über die Wirkungen durchgefUhrter und vorgesehener 
Mal3nahmen. 

Die offene Information der Offentlichkeit uber diese 
Erkenntnisse schaift zugleich die Grundlage für eine 
sachbezogene Diskussion von Umwcltfragen. 

Umweltforschung 

Im Rahmen des Umweltforschungsplans werden For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben zur wissenschaft-
lichen Unterstiitzung der Aufgabe des Bundesministers 
des Innem auf dem Gebiet des Umweltschutzes durch-
gefuhrt. Die fachuiche und verwaltungsmai3ige Betreu-
ung obliegt dem Umweltbundesamt. 

Im Jahr 1985 werden Vorhaben zu alien Fragen des 
Umweltschutzes mit einem Finanzvolumen von rd. 75 
Mm. DM gefdrdert. 

Uber die Forschungsvorhaben wird die Offentlichkeit 
durch periodische Veroffentlichung von Umwelt- 
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forschungsplan, Umweltforschungsreport und Umwelt-
forschungskatalog unterrichtet, die vom Umweitbun-
desamt herausgegeben werden. Grundsätziich sind For-
schungsberichte über abgeschiossene Vorhaben der 
Offentiichkeit zugänglich. 

Umweltprobenbank 

Ab dem 1. Januar 1985 hat der Bundesminister des 
Innern - nach erfoigreichem AbscJTIluü einer Pilotphase 
- den Dauerbetrieb einer Umweltprobenbank für die 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. DafUr ste-
hen allein 1985 rd. 4,5 Mio. DM zur VerfUgung. 

In cler Kernforschungsaniagc Jülich und beim Institut 
für Pharmakologie mid Toxikologic der Universität 
MUnster sind bereits mehr als 40000 Umweltproben 
eingelagert. 

Mit Wife der Umweltprobenbank soil die Gesamtbela-
stung der Umwelt systematisch ermittelt und analysiert 
werden. Die vorgesehene kontinuierliche Beobachtung 
der iangfristigen chemischen, physikaiischen und blob-
gischen Entwicklungs- mid Veranderungsprozesse in 
der Umwelt wird es ermoglichen, Voraussagen Uber 
kUnftige Umweltgefahrdungen Zn machen. 

EDV- EJmweltinformationsdienst 

Auf Veranlassung des Bundesministers des Innern 
wurde Anfang Februar 1984 ein neuer EDV-Umwelt-
informationsdienst des Bundes eingerichtet. 
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Die Datenbanken des Umweltbundesamtes zur 
Umwettforschung (UFORDAT) und zur Umweltlitera-
tur (ULIDAT) werden Uber den Schweizer Fachinfor-
mationsdienst DATA STAR europaweit angeboten und 
stehen gegen Entgelt jedem Interessierten für On-line-
Recherchen mittels Datensichtgerat zur Verfugung. Es 
ist beabsichtigt, die Datenbanken auch über das Fachin-
formationssystem Energie, Physik, Mathematik GmbH, 
Karisruhe, der Offentlichkeit zuganglich zu machen. 

Die Datenbanken UFORDAT und ULIDAT werden 
vom Umweltbundesamt in Kooperation mit zahireichen 
Stellen in Bund und Ländern erstelit. 

Bund-Lmnder-,,Dokumentationsverbund Umwelt" 

Die Umweltministerkonferenz hat im November 1984 
beschlossen, den arbeitsteiligen Bund-Länder-Doku-
mentationsverbund Umwelt" weiter auszubauen. 

Eine enge Bund-Länder-Kooperation wird audi auf 
dem Gebiet der sog. Faktendatenbanken angestrebt. 
Erfolgversprechende Kooperationsansätze bestehen im 
Bereich der Stoffdaten. Unter Federfiihrung des Bun-
desministers des Innern wird seit Ende 1984 eine EDV-
gestutzte Schnellauskunft für umweltgefährliche Stoffe 
in einem gemeinsamen Testlauf von Bund, Ländern und 
chemiscber Industrie erprobt. Mit der Einrichtung einer 
EDV-gestutzten Schnellauskunft wird in fachlicher und 
- hinsichtlich des Zusammenwirkens von Bund, Lan-
dern und Industrie - auch in umweltpolitischer Hinsicht 
Neuland betreten. 
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Noveilierung des Umweltstatistikgesetzes 
Die gestiegenen Anforderungen an statistisches Daten-
material zum Umweltschutz machen eine Anpassung 
des Umweltstatistikgesetzes erforderlich. 

Bisher werden danach im wesentlichen Statistiken zur 
Abfallbeseitigung, zur Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung, zu Unfällen bei Lagerung und Transport 
wassergefahrdender Stoffe und zu den Umweltschutzin-
vestitionen der Industrie durchgeführt. 

Der Bundesminister des Innern bereitet zur Zeit eine 
Novellierung des Gesetzes vor, die auch Statistikeri 

• zu den Uffentlichen Ausgaben und Einnahmen für 
Umweltschutz 

• zu Luftverunreinigungen 

• zu Umweltvergehen 

vorsehen soil. 

Dabei wird z. B. durch vermehrte Nutzung von Verwal-
tungsunterlagen zugleich eine Entlastung der Aus-
kunftspflichtigen angestrebt. 

Der Novellierungsentwurf wird auch den Anforderun-
gen Rechnung tragen, die sich aus dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Gesetz über eine Voiks-
zahlung ergeben. 

Daten zur Umwelt 
Im Auftrag des Bpndesministers des Innern wurden 
vom Umweltbundesamt im November 1984 erstmais 
,,Daten zur Umwelt" vorgelegt. 
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Mit dieser Publikation wird die Serie der VerOffent-
lichungen zur Beschreibung der Umweltsituation in der 
Bundesrepublik Deutschtand fortgesetzt. Zugleich wird 
mit diesem Gesamtuberblick Neuland betreten. 

In den ,,Daten zur Umwelt" wird eine Vielzahl bisher 
nur verstreut veröffentlichter Daten gebündelt und 
Ubersichtlich - zumeist in Form von Graphiken - darge-
stelit. Der Schwerpunkt liegt auf Daten, die eine Aus-
sage für das Gebiet der Bundesrepublilc Deutschland 
insgesamt ermoglichen. 

Die ,,Daten zur Umwelt" sollen künftig in regelmäBigen 
Abständen vorgelegt werden. Dabei wird die Zusam-
menarbeit mit anderen Stellen des Bundes und der 
Lander verstärkt werden. 

Zusammen mit den Ländern ist bereits em ,,Grund-
datenkatalog" erarbeitet worden, in dem die für eine 
umfassende Darstellung der Umwelt erforderlichen und 
bei Bund oder Ländern vorliegenden Daten festgestellt 
werden. Ziel ist ein regelmai3iger Austausch clieser 
Daten. 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen ist 
vom Bundesminister des Innern gebeten worden, em 
Gesamtgutachten zur Bewertung der Situation der 
Umwelt in der Bundesrepublik Deutschland zu erar-
beiten. 
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Ausblick 

Vieles ist im Umweltschutz geschehen. Wirksame MaB-
nahmen sind getroffen. Viele greifen bereits. Andere 
werden in den nachsten Jahren ihre voile Wirkung 
entfalten. Damit wird eine spurbare Verbesserung der 
Umweltsituation erreicht. 

Auch in Zukunft werden groBe Anstrengungen für die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erforder -
lich sein. Denn Umweltschutz ist eine Daueraufgabe. 

Die Bundesregierung wird ihre Umweltpolitik konse-
quent und stetig fortsetzen. Sie wird entsprechend dem 
wissenschaftlich-technischeri Fortschritt alle erforder-
lichen MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Umweltbelastungen ergreifen. 

Die Voraussetzungen für die Bewaltigung der Zukunfts-
aulgabe Umweltschutz sind da: Das Engagement der 
Burger und alter Gruppen der Gesetischaft ist hoch. In 
Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden und Ver-
wattungen ist groBer Sachverstand vorhanden. Die 
soziale Marktwirtschaft sichert auch im Umweltschutz 
bessere LOsungen als jede andere Wirtschaftsordnung. 

Jeder muB an seinern Patz und mit semen Mittein 
semen Teii der Verantwortung für die Umweit wahr-
nehmen. Dann wird es gelingen, eine lebenswerte 
Umwelt auch für die naclifolgenden Generationen zu 
erhaiten. 
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